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BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 

BImSchV Bundesimmissionsschutzverordnung 
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über elektromagnetische Felder  

BK 50 Bodenkarte, Maßstab 1:50.000 

BKompV Bundeskompensationsverordnung 

BMUB Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und nukleare Sicher-
heit 
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BMVBW Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 

BNetzA Bundesnetzagentur 

BÜK Bodenübersichtskarte 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

BVerwGE Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

bzw.  beziehungsweise 

BWaldG Bundeswaldgesetz  

CEF-Maßnahme vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (engl. continuous ecological func-
tionality-measures) 

dBA Schalldruckpegel, Messgröße zur Bestimmung der Stärke von Ge-
räuschpegeln 

DB AG Deutsche Bahn AG 

DC Gleichstrom (engl. direct current) 

DigiNetzG Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindig-
keitsnetze 

DGM Digitales Geländemodell 

DIN Deutsches Institut für Normung 

DLM Digitales Landschaftsmodell 

DOP Digitales Orthofoto, entzerrte Luftbilder, die die Landschaft lagerichtig 
abbilden 

DTK Digitale topografische Karte 

DVFoVG Verordnung zur Durchführung des Forstvermehrungsgutgesetzes 

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 

EG WRRL siehe WRRL 

EMF Elektromagnetische Felder 

EnWG Energiewirtschaftsgesetz 

etc.  et cetera 

EU Europäische Union 

evtl. eventuell 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 

EZG Einzugsgebiet 

FCS-Maßnahme Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 

FFH Fauna-Flora-Habitat 

FNP Flächennutzungsplan 

FoVG Forstvermehrungsgutgesetz 
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FoVDV Forstvermehrungsgut-Durchführungsverordnung 

FStrG Bundesfernstraßengesetz 

fTK festgelegter Trassenkorridor (nach § 12 NABEG) 

GEK Gewässerentwicklungskonzept 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

GGL GIS-gestützte geomorphologische Landschaftsanalyse 

GIS Geoinformationssystem 

GPS Global Positioning System 

GOK Geländeoberkante 

GrwV Grundwasserverordnung 

Gw Grundwasser 

GW Gigawatt (1.000.000.000 W), Einheit der elektrischen Leistung 

GWK Grundwasserkörper 

GWM Grundwassermessstelle 

GZ Grünlandzahl 

ha Hektar 

HAGBNatSchG Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 

HDD Horizontalspülbohrverfahren (engl. horizontal directional drilling) 

HDSchG Hessisches Denkmalschutzgesetz 

HEisenbG Hessisches Eisenbahngesetz 

HGÜ Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung 

HLNUG Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 

HNB Höhere Naturschutzbehörde 

HStrG Hessisches Straßengesetz 

HWaldG Hessisches Waldgesetz 

HWG Hessisches Wassergesetz 

HWRM-RL Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 

Hz Hertz, Einheit für die Frequenz  

IBN Inbetriebnahme 

i. d. R. in der Regel 

IGBT Bipolartransistor mit isolierter Gate-Elektrode 

inkl. inklusive  

i. S. v. im Sinne von 

i. V. m. in Verbindung mit 

IBA Important Bird Area 
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TNG TransnetBW GmbH  

TrinkwV Trinkwasserverordnung 

TV Trassenvorschlag 

TWGG Trinkwassergewinnungsgebiet 

TWh Terawattstunde 

u. U. unter Umständen 

UIG-Antrag Datenanfrage nach dem Umweltinformationsgesetz 

UmwRG Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 

ÜNB Übertragungsnetzbetreiber 

UNB Untere Naturschutzbehörde 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

USchadG Umweltschadensgesetz 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVP-Bericht Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

vgl. vergleiche 

VHT Vorhabenträger 

VO Verordnung 

VSC Voltage-Sourced Converter 

VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz 

VSch-Gebiete Vogelschutzgebiete 

VSch-RL Vogelschutzrichtlinie 

VTK Vorschlagstrassenkorridor gemäß § 8 NABEG Unterlagen 

WebGIS Online Geodaten Dienst 

WG Wassergesetz 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

WSG Wasserschutzgebiet 

WSG-VO Wasserschutzgebietsverordnung 

WVU Wasserversorgungsunternehmen 

z. B. zum Beispiel 

z. T. zum Teil 
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Lichtwellenleiter (Glasfaserkabel) werden zur Kommunikation zwischen den Netzverknüp-

fungspunkten und Konvertern mit den Erdkabeln mitverlegt. Für die Sicherstellung der Kom-

munikation sind bei einer Strecke von bis zu 100 km LWL-Zwischenstationen erforderlich. 
Diese werden in der Regel in der Nähe der Kabeltrasse in wenig sensiblen Bereichen auf-

gestellt. Die LWL-Zwischenstationen haben einschließlich Sicherheitszone jeweils einen 

Flächenbedarf von ca. 500 m². 

0.2.1.4 Kabelverlegung 

Bei der Kabelverlegung wird im Grundsatz von der offenen Verlegeweise (Graben) ausge-

gangen. Neben der offenen Bauweise gibt es noch alternative Verlegemethoden wie z. B. 

Pflugverfahren oder E-Power-Pipe, die derzeit in Projekten der TransnetBW in Erprobung 
sind. Der Vorhabenträger ist offen für neue Verlegetechnologien und sucht den Austausch 

mit Herstellern und Bauunternehmen, um bestmögliche Konzepte zu identifizieren. Jedoch 

sind die Anforderungen an die präzise Verlegung von Höchstspannungserdkabeln deutlich 
höher als in den untergelagerten Netzen. Deshalb muss erst in Tests gezeigt werden, ob 

diese Anforderungen genauso sicher und effektiv erfüllt werden können wie bei den bishe-

rigen Verlegetechniken, um die Betriebssicherheit dauerhaft zu gewährleisten. Die Art der 
Verlegung in einem konkreten Bereich wird im Rahmen der weiteren Detailplanung festge-

legt. 

0.2.1.5 Bodenschutz 

Im Rahmen der Planfeststellung wird das Schutzgut Boden aufgrund der Betroffenheit 
durch die Bodenbewegungen und die benötigten Baustraßen besonders berücksichtigt. Für 

die Unterlagen nach § 8 NABEG wurden bereits schutzwürdige Böden mit besonderen 

Funktionen im Naturhaushalt und Böden mit einer besonderen Empfindlichkeit gegenüber 
Bodenverdichtung und Bodenerosion erfasst. Darüber hinaus hat der Vorhabenträger in 

einem gemeinsamen Dialog mit Fachbehörden sowie Interessensverbänden der Land- und 

Forstwirtschaft Leitlinien zum Bodenschutz bei Erdkabelprojekten entwickelt. Diese zielen 
darauf ab, die Belange von Eigentümern und Bewirtschaftern bereits so früh wie möglich in 

der Planung zu berücksichtigen. Als projektübergreifender allgemeiner Rahmen definieren 

die Leitlinien vorsorgende, baubegleitende und nachsorgende Maßnahmen zum Boden-
schutz. Im Zuge der weiteren Planung werden diese Leitlinien zu regionalen Bodenschutz-

konzepten weiter konkretisiert. Aufgrund seiner Bedeutung und der besonderen Betroffen-

heit des Schutzgutes Boden durch das geplante Vorhaben Nr. 4 wird im vorliegenden An-
trag nach § 19 NABEG im vorgesehenen Untersuchungsrahmen für die Planfeststellungs-

unterlagen nach § 21 NABEG die Erstellung eines Bodenschutzkonzepts vorgeschlagen. 

Ziel ist dabei die Ausarbeitung von Empfehlungen zur Berücksichtigung und Umsetzung 
der bodenschutzrechtlichen Belange. Zudem sind Unterlagen zur Land- und zur Forstwirt-

schaft vorgesehen, um die spezifischen Belange zu prüfen sowie Konflikte hinsichtlich der 

land- und forstwirtschaftlichen Interessen mit denen des geplanten Vorhabens mithilfe von 

Maßnahmen zu vermeiden oder zu minimieren. 
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0.2.2 Trassenvorschlag und in Frage kommende Alternativen im Abschnitt C2 

0.2.2.1 Vorgehen bei der Trassierung 

Bei der Erarbeitung des Trassenvorschlags wurden zahlreiche Planungsleit- und Planungs-

grundsätze beachtet. So wurde z. B. eine Trassenführung vermieden, durch die es zu Kon-
flikten mit Siedlungsbereichen oder Nutzungen käme, die in Bauleitplänen dargestellt sind. 

Ebenso wurden Bereiche nach Möglichkeit umgangen, die im Hinblick auf Umweltschutz-

güter (z. B. Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser) einen besonderen Schutzstatus oder eine 
hohe Empfindlichkeit aufweisen. Darüber hinaus wurden Belange des Baugrundes und ka-

belspezifische Aspekte beachtet, wie z. B. die maximale Länge der einzelnen Kabelab-

schnitte. Unter weitgehender Berücksichtigung der genannten Belange wurde eine mög-
lichst kurze, geradlinige Trassenführung erarbeitet und im Hinblick auf technische und öko-

logische Kriterien optimiert.  

Der Trassierung liegen die bereits im Rahmen der Bundesfachplanung erhobenen Daten 

zu Grunde. Darüber hinaus wurde die gesamte Trasse begangen, um auch in der Örtlichkeit 
die Machbarkeit des Trassenvorschlags zu überprüfen. In den Prozess der Trassenfindung 

sind auch die Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung eingeflossen. Dabei handelt es 

sich um Hinweise und Vorschläge, die sich auf die Planfeststellung beziehen (Trassierungs-
hinweise) und noch nicht bereits in den Unterlagen nach § 8 NABEG berücksichtigt wurden. 

Hierfür wurden Hinweise und Informationen über Veranstaltungen vor Ort und die Online-

Plattform WebGIS eingeholt sowie die Einwendungen und Stellungnahmen an die Bundes-
netzagentur ausgewertet. Auch die Hinweise aus den Erörterungsterminen des Abschnitts 

C wurden berücksichtigt (vgl. Kapitel 5.3). 

0.2.2.2 Beschreibung des Trassenverlaufs 

Der Trassenvorschlag im Planfeststellungsabschnitt C2 (Hessen, Thüringen) ist 67,0 km 
lang und beginnt an der Bundeslandgrenze Niedersachsen/Hessen bei Friedland (Land-

kreis Göttingen). Der TV verläuft zunächst in südlicher Richtung bis östlich des Ortsteils 

Eichenberg (Gemeinde Neu-Eichenberg). Dabei orientiert er sich in Teilbereichen an der 
Bündelungsoption zu einer vorhandenen 110-kV-Freileitung und umgeht die Ortschaft 

Marzhausen westlich, anschließend den bewaldeten Höhenzug Eichholz östlich, sowie die 

Ortsteile Hebenshausen und Berge, um auf Höhe Eichenberg die Bündelung mit der Frei-
leitung zu verlassen und stattdessen die Bündelungsoption mit der B 27 aufzunehmen. Der 

weitere Verlauf erfolgt in südwestlicher Richtung bis nördlich Unterrieden, dabei wird die 

Bündelungsoption mit der B 27 sowie einer bestehenden Bahnstrecke genutzt.Um eine 
südliche Verlaufsrichtung anzustreben, verlässt der Trassenvorschlag bei Unterrieden die 

Bündelung mit der Bahnstrecke, umgeht den Ortsteil östlich und quert zwei Freileitungen 

sowie zweifach die Werra. Er verläuft schließlich bis östlich Wendershausen im Auenbe-
reich der Werra. Ab Wendershausen verschwenkt der Trassenverlauf nach Osten zur Um-

gehung ausgeprägter Waldbereiche und naturschutzfachlich sensibler Bereiche. Folgend 

wird die Werra sechs mal in geschlossener Bauweise gequert und umgeht die Ortschaften 
Werleshausen südlich, Oberrieden nördlich, Lindewerra südlich und Ellershausen nördlich. 
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In der Bauphase werden für die Baustelle entlang der Trasse Flächen beansprucht, die u. a. 

die Kabelgräben, Baustraßen, Zuwegungen und Lagerflächen sowie Flächen für den Aus-

hub umfassen. Auf diesen Flächen muss die Vegetation weitgehend entfernt werden, dar-
über hinaus können Tiere gestört oder geschädigt werden. In den Kabelgräben wird in den 

Boden eingegriffen, bei hoch anstehendem Grundwasser oder bei starken Niederschlägen 

muss Wasser aus dem Kabelgraben gepumpt werden. Licht und Schall können auch im 
Umfeld der Baustelle zu Beeinträchtigungen von Menschen oder empfindlichen Tieren füh-

ren. 

Nach der Verlegung des Kabels werden die in Anspruch genommenen Flächen wiederher-

gestellt und der ursprünglichen Nutzung zugeführt. Eine Veränderung der Vegetation und 
der Landschaft ist dann nur noch im Bereich von Gehölzen wahrnehmbar, da tiefwurzelnde 

Gehölze nicht auf der Kabeltrasse wachsen dürfen. Dadurch kann es in diesen Bereichen 

auch zu Einflüssen auf die angrenzenden Waldbestände kommen, zudem kann die 
Schneise eine Barrierewirkung für empfindliche Waldtiere haben. Durch den Betrieb des 

Kabels wird außerdem der Boden in unmittelbarer Nähe der Kabel erwärmt. Darüber hinaus 

entstehen magnetische Felder, die allerdings unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte blei-

ben.  

Die nachfolgende Übersicht zeigt die potenziellen Auswirkungen des Gesamtvorhabens auf 

die Umweltschutzgüter gegliedert nach den jeweiligen Wirkfaktoren: 
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0.4.3 Zu erstellende Unterlagen und Gutachten 

Dem Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG sind alle Angaben beizufü-

gen, welche der Bundesnetzagentur als zuständige Genehmigungsbehörde ermöglichen, 

den Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG festzulegen und zu entscheiden, welche Un-
terlagen im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für jeden Abschnitt erstellt werden 

sollen. 

Der vorliegende Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG beinhaltet daher 

Gliederungsentwürfe und inhaltliche Angaben zu allen geplanten einzureichenden Unterla-

gen.  

Für den Abschnitt C2 wird vorgeschlagen, folgende Unterlagen zu erstellen: 

- Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens (UVP-Be-

richt): Prüfung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den umweltfachlichen Belangen 

(den sogenannten Schutzgütern). 

- Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP): Abhandlung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) inkl. Berück-

sichtigung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie Erstellung eines 

Kompensationskonzepts. 

- Natura 2000-Prüfungen: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens und Prüfung 
der Vereinbarkeit von Projekten mit Gebieten des europäischen Schutzgebietsnet-

zes Natura 2000 gemäß § 34 BNatSchG. 

- Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag: Prüfung, ob bei der Umsetzung des Vorhabens 

artenschutzrechtliche Verbote gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG verletzt werden. 

- Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie: Bewertung der Auswirkungen des Vorha-
bens auf die Qualität aquatischer Ökosysteme und Prüfung möglicher Betroffenheit 

gemäß EG-WRRL (Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlament und des Ra-

tes vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) und des WHG (Wasserhaushalts-

gesetz). 

- Gutachten zum Immissionsschutz: Nachweis über die Einhaltung der immissions-

schutzrechtlichen Grenzwerte gem. 26. BImSchV, des Gebots zur Vermeidung er-
heblicher Belästigungen und Schäden gem. 26. BImSchV sowie Nachweis über die 

Einhaltung der Anforderungen der TA Lärm und der AVV Baulärm. 

- Hydrogeologische Fachgutachten: Fortschreibung des Hydrogeologischen Fach-

gutachtens aus der Bundesfachplanung. Bei der Querung von Wasserschutzgebie-
ten, Trinkwasserschutzgebieten, Einzugsgebieten von Wassergewinnungsanlagen 

oder Heilquellenschutzgebieten sind grundsätzlich Auswirkungen auf den Wasser- 

und Naturhaushalt sowie die Nutzung innerhalb des betroffenen Einzugsgebietes 



Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19_V4_C2_GEN_1000 
Planfeststellungsabschnitt C2 23.12.2020 
 

ARGE SuedLink 2019 30 | 322 
A100_ArgeSL_P19_V4_C2_GEN_1000_Antrag P19.docx  © ArgeSL19 - 2020 

zu erwarten. Aus diesem Grund sind vor der Erteilung einer Erlaubnis bzw. Bewilli-

gung die hydrogeologischen Verhältnisse zu ermitteln und hydrogeologische Gut-

achten zu erstellen, welche die Prognosen der Auswirkungen der beabsichtigten 

Grundwasserentnahmen auf die örtlichen Gegebenheiten beinhalten. 

- Bodenschutzkonzept: Aufgrund seiner Bedeutung und der besonderen Betroffen-

heit des Schutzgutes Boden durch das geplante Vorhaben wird für die Planfeststel-

lungsunterlagen ein Bodenschutzkonzept erstellt. Ziel ist dabei die Ausarbeitung 
von Empfehlungen zur Berücksichtigung und Umsetzung der (gesetzlich veranker-

ten) bodenschutzrechtlichen Belange. 

- Unterlage zur Bodendenkmalpflege: Identifizierung, Beschreibung und Bewertung 

des archäologischen Potenzials (Prüfung der bekannten Bodendenkmale und Ver-
dachtsflächen in ihrer Lage und Ausdehnung, Identifizierung neuer und bisher un-

bekannter Bodendenkmale im Vorfeld der Baumaßnahme), Empfehlungen zu bau-

vorgreifenden bzw. baubegleitenden Maßnahmen. 

- Unterlage zur Landwirtschaft: Prüfung der Belange der Landwirtschaft in Form einer 
gesonderten Unterlage sowie Vorschlag von Maßnahmen zur Vermeidung und Mi-

nimierung von Konflikten hinsichtlich der landwirtschaftlichen Interessen mit denen 

des geplanten Vorhabens. 

- Unterlage zur Forstwirtschaft: Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf 
Wälder und Prüfung auf Vereinbarkeit des Vorhabens mit den forstrechtlichen Be-

langen entsprechend einschlägiger gesetzlicher Grundlagen. 

- Unterlage mit Angaben zu den sonstigen öffentlichen und privaten Belangen, wel-

che noch nicht über die oben genannten Unterlagen berücksichtigt wurden (kom-
munale Bauleitplanung, Bundeswehr, ggf. Bergbau und Rohstoffsicherung, behörd-

liche Verfahren, Infrastruktur, Funkbetrieb, Straßenbau und Schifffahrt). 

- Sonstige Unterlagen und Anträge: z. B. (Verkehrs-)Logistikkonzept, Bauablaufpla-

nung, Konzept zum Umgang mit Drainagen, etc. 
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der Nordsee ergibt sich ein zusätzlicher Erzeugungsüberschuss in der Region. Süddeutsch-

land hingegen ist, insbesondere in Folge des Kernenergieausstiegs, zur Gewährleistung 

der Versorgungssicherheit zunehmend auf Energietransporte aus anderen Regionen ange-
wiesen. Dies gilt ungeachtet des dort voranschreitenden Ausbaus der erneuerbaren Ener-

gien.  

Bayern, Baden-Württemberg und Hessen müssen im Jahr 2030 gut 40 % ihres Jahresener-

gieverbrauchs importieren. Im Energiedialog Bayern, der im Februar 2015 abgeschlossen 
wurde, wurde für Bayern ein Leistungsdefizit in Höhe von 5 GW und ein Importbedarf in 

Höhe von 40 TWh festgestellt. Gaskraftwerke und der dezentrale Ausbau erneuerbarer 

Energien ersetzen die Energieproduktion der stillgelegten Kernkraftwerke in Zukunft nicht 
vollständig. Süddeutschland ist daher zur Deckung des Strombedarfs und zur Gewährleis-

tung der Versorgungssicherheit auf Energietransporte aus anderen Regionen angewiesen. 

Durch die Verbindung der küstennahen Regionen in Schleswig-Holstein mit den Ballungs-

räumen im Süden wird die Versorgungssicherheit erhöht. Dies erfolgt, indem sowohl starke 
Nord-Süd- als auch Süd-Nord-Leistungsflüsse ermöglicht werden, ohne das bestehende 

AC-Netz unzulässig zu belasten. Zusätzlich soll die Austauschkapazität mit Norwegen, Dä-

nemark und Schweden auf bis zu 4,5 GW gesteigert werden. Hierfür dient die HGÜ-Verbin-
dung als Zu- und Ableitung der zu transportierenden Leistung. Mit der HGÜ-Verbindung 

von Schleswig-Holstein nach Bayern wird die Kapazität des Übertragungsnetzes zwischen 

den betreffenden Regionen wesentlich erhöht und die Energie großräumig und verlustarm 

nach Süden transportiert.  

Insbesondere bei weiträumigem Energietransport reduziert der Einsatz der DC-Technolo-

gie den Blindleistungsbedarf erheblich. Dazu stellen die HGÜ-Konverter zusätzlich Blind-

leistung für das AC-Netz bereit. Hierdurch trägt das Projekt DC4 zur Einhaltung der AC-
Spannungsbänder bei und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Spannungsstabilität im 

AC-Netz.  

Die geplante HGÜ-Verbindung ist eine wesentliche netztechnische Voraussetzung für die 

Übertragung der erwarteten Leistungszubauten von Onshore- und Offshore-Windenergie-
anlagen zu den Verbrauchszentren in Bayern. Darüber hinaus schafft die HGÜ-Verbindung, 

neben der Erhöhung der Versorgungssicherheit, die Voraussetzung zu einem freizügigen 

Energieaustausch mit Skandinavien.  

In einigen Jahren ist zeitweilig in Abhängigkeit des Dargebots auch mit Phasen einer Über-
deckung des Lastbedarfs im Süden allein aus erneuerbaren Energien zu rechnen. In diesen 

Zeiten des Leistungsüberschusses an erneuerbaren Energien z. B. aus Photovoltaik ist es 

möglich auch Leistungen in den Norden zu transportieren.  

Die Anschlusspunkte der HGÜ-Verbindung wurden sowohl im Norden als auch im Süden 

so gewählt, dass der lokale Ausbaubedarf des 380-kV-Netzes minimiert wird.  

Durch die geplante gemeinsame Führung der Verbindungen DC3 und DC4 in weiten Teilen 

als parallele Erdkabel auf einer Stammstrecke wird der Flächenbedarf und damit der Eingriff 
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Grundlage der Antragsunterlagen nach § 19 NABEG bilden der nach der Entscheidung ge-

mäß § 12 NABEG beschlossene, i. d. R. 1 km breite festgelegte Trassenkorridor (fTK) so-

wie die seitens der BNetzA festgelegten Maßgaben und Hinweise. Für den Abschnitt C 
wurde ein ca. 112 km langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabelvorhaben 

zu verwirklichen ist. Auf den Abschnitt C2 entfallen davon 65,2 km (44,0 km Abschnitt C1 

und 65,2 km Abschnitt C2 sowie ca. 6,9 km Abschnitt D1).  

Für den Abschnitt C2 wurden ein Trassenvorschlag sowie Alternativen hergeleitet und ent-
wickelt. Der Trassenvorschlag im Planfeststellungsabschnitt C2 ist 67,0 km lang. Eine de-

taillierte Beschreibung des Verlaufs befindet sich in Kapitel 2.1 sowie in Kapitel 5.1 (Steck-

briefe Trassenvorschlag) und 5.2 (Steckbrief Alternative). 

Kabelabschnittstationen 

Zur Unterstützung der Kabelfehlerortung sind ca. alle 135 km Kabelabschnittstationen not-

wendig. 

Im Abschnitt C2 ist jedoch keine Kabelabschnittstation geplant.  

1.4 Vorhabenträger 

Der im Abschnitt C von der BNetzA festgelegte Trassenkorridor verläuft durch die Bundes-

länder Niedersachsen, Hessen und Thüringen. Der in dieser Unterlage betrachtete Ab-

schnitt C2 liegt damit in der Regelzone der TenneT TSO GmbH. Das Gesamtprojekt Sued-
link wird von der TenneT TSO GmbH und der TransnetBW GmbH umgesetzt. Vorhaben-

träger für den Abschnitt C2 ist jedoch die TransnetBW GmbH. 

Als Übertragungsnetzbetreiber mit Hauptsitz in Stuttgart steht die TransnetBW GmbH für 

eine sichere und zuverlässige Versorgung von rund 11 Millionen Menschen in Baden-Würt-
temberg. Die TransnetBW GmbH sorgt für Betrieb, Instandhaltung, Planung und den be-

darfsgerechten Ausbau des Transportnetzes der Zukunft. Ihre 220- und 380-Kilovolt-Strom-

kreise sind rund 3.300 Kilometer lang, ihr Netz erstreckt sich über eine Fläche von 34.600 
km2. Dieses steht allen Akteuren am Strommarkt diskriminierungsfrei sowie zu marktge-

rechten und transparenten Bedingungen zur Verfügung. Die Leitungen verlaufen heute in 

großen Teilen in Baden-Württemberg und zu Teilen in Bayern. Das moderne Übertragungs-
netz ist das Rückgrat einer zuverlässigen Energieversorgung in Baden-Württemberg und 

Grundlage für eine funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft. TNG hat ca. 600 Mitarbei-

ter, wobei der Großteil am Hauptsitz in Stuttgart und in der Hauptschaltleitung in Wendlin-

gen tätig ist. 

1.5 Zielsetzung der vorliegenden Unterlage 

Die vorliegende Unterlage beinhaltet alle für den Planfeststellungsantrag in § 19 NABEG 

verankerten Anforderungen. Gemäß den Hinweisen der BNetzA für die Planfeststellung 

(BNetzA 2018) ist Folgendes zu berücksichtigen: 
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Hinweise und Anforderungen an den Plan und die Unterlagen nach § 21 NABEG zu ermög-

lichen. Andererseits muss er der Bundesnetzagentur ermöglichen, aufgrund des Antrags 
und der Ergebnisse aus der Antragskonferenz die Festlegung des Untersuchungsrahmens 

zu formulieren. Darüber hinaus dient er auch der Auswahl zwischen den in Frage kommen-

�G�H�Q���$�O�W�H�U�Q�D�W�L�Y�H�Q���X�Q�W�H�U���%�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�X�Q�J���G�H�U���H�U�N�H�Q�Q�E�D�U�H�Q���8�P�Z�H�O�W�D�X�V�Z�L�U�N�X�Q�J�H�Q���³ 

Die Antragsunterlagen gliedern sich somit in zwei Teile. Der erste Teil beinhaltet neben den 
allgemeinen Informationen zum Antragsgegenstand ebenfalls Erläuterungen zum Trassen-

vorschlag sowie der Alternative. Dabei werden betroffene Gebietskörperschaften, konkrete 

technische Angaben (auch zum Bau und Betrieb der Leitung, vgl. Kapitel 2.3) sowie die 
umweltrelevanten Wirkungen des Vorhabens (vgl. Kapitel 3) beschrieben. Weiterhin wird 

die Auswahl der in Frage kommenden Alternativen (§ 19 Satz 4 Nr. 2 NABEG) erläutert 

(vgl. Kapitel 2.2), um für alle Planungsschritte eine transparente Nachvollziehbarkeit sowohl 

für die BNetzA als auch für die Öffentlichkeit zu gewährleisten. 

Der zweite Teil der Antragsunterlagen beinhaltet den Vorschlag für den Inhalt der Festle-

gung des Untersuchungsrahmens für die Unterlagen nach § 21 NABEG (Kapitel 4). Der 

Vorschlag umreißt für den UVP-Bericht das grundlegende, methodische Vorgehen für alle 
Schutzgüter mit Angaben zu Datengrundlagen, Untersuchungsräumen, Auswirkungs- und 

Bewertungsprognosen (Kapitel 4.1). Weiterhin werden geplante Gutachten und Untersu-

chungen aufgeführt und kurz erläutert und die zu bearbeitenden Inhalte vorgeschlagen (Ka-

pitel 4.3). 

Für die hiesige Erstellung der Antragsunterlagen nach § 19 NABEG wurden Informationen 

und Ergebnisse der Unterlagen nach § 8 NABEG berücksichtigt, die für den durch die 

BNetzA festgelegten Trassenkorridor relevant sind. Auf Ebene der Planfeststellung ist eine 
höhere Prüftiefe erforderlich, so dass eine Einbeziehung zusätzlicher Informationen, insbe-

sondere bezüglich der technischen Planung, vorgenommen wird. Bei konkreten Anhalts-

punkten zu überholten Datengrundlagen wurde zudem eine entsprechende Aktualisierung 
vorgenommen. Seitens der Vorhabenträger wurden durch die frühe, informelle Öffentlich-

keitsbeteiligung sowie die formale Beteiligung Hinweise und Informationen eingeholt, die in 

die Trassenfindung eingeflossen sind (vgl. Kapitel 1.4 sowie Kapitel 5.3). Auch die Hinweise 
aus den Erörterungsterminen des Abschnitts C (13.-15.08.2019 in Rotenburg a.d. Fulda, 

am 20./21.08.2019 in Gotha sowie 27./28.08.2019 in Einbeck) wurden bei der Entwicklung 

des Trassenvorschlags berücksichtigt. 

Auf die Erstellung und Einreichung des Antrags auf Planfeststellungsbeschluss gemäß § 19 
NABEG folgt das weitere Verfahren nach § 20 Abs. 1 NABEG, wonach eine Antragskonfe-

renz durch die BNetzA durchgeführt wird. Auf Grundlage der Antragskonferenz, zu der der 

Vorhabenträger, Vereinigungen und die Träger öffentlicher Belange einzuladen sind (§ 20 
Abs. 2 NABEG), wird die Planfeststellungsbehörde als Ergebnis den Untersuchungsrah-

men festlegen und den erforderlichen Inhalt der nach § 21 NABEG einzureichenden Unter-

lagen bestimmen. Diese Festlegung soll innerhalb von zwei Monaten nach der Antragstel-

lung abgeschlossen sein (§ 20 Abs. 3 NABEG). 
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1.6 Rechtliche Grundlagen 

1.6.1 Anzuwendende rechtliche Grundlagen 

Maßgeblich für das Planfeststellungsverfahren ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 

Übertragungsnetz (§§ 18 ff. NABEG), ergänzend dazu gelten das Energiewirtschaftsgesetz 

(§§ 43 ff. EnWG) und das Verwaltungsverfahrensgesetz (§§ 72 bis 78 VwVfG). 

Hinsichtlich der Erstellung der Antragsunterlage sind konkret sowohl § 15 NABEG als auch 

§§ 18 - 24 NABEG zu berücksichtigen. § 15 NABEG bezieht sich dabei auf die Verbindlich-

keit des in der Bundesfachplanung festgelegten Trassenkorridors, innerhalb dessen Gren-
zen der Trassenvorschlag sowie die in Frage kommenden Alternativen verlaufen müssen. 

§§ 18 - 24 NABEG regeln den Ablauf des Planfeststellungsverfahrens: 

§ 18 Erfordernis einer Planfeststellung  

§ 19 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss  

§ 20 Antragskonferenz, Festlegung des Untersuchungsrahmens  

§ 21 Einreichung des Plans und der Unterlagen  

§ 22 Anhörungsverfahren  

§ 23 Umweltverträglichkeitsprüfung  

§ 24 Planfeststellungsbeschluss 

Das Erfordernis zur Planfeststellung für das geplante Vorhaben ergibt sich aus § 18 

NABEG. Das Planfeststellungsverfahren beginnt mit der Antragstellung nach § 19 NABEG 
des Antragstellers durch die Einreichung der Antragsunterlagen. Daraufhin wird unter Ein-

beziehung der Träger öffentlicher Belange sowie Vereinen und Verbänden durch die 

BNetzA eine Antragskonferenz durchgeführt. Unter Berücksichtigung der dort eingehenden 
bzw. behandelten Informationen und Einwendungen wird der Untersuchungsrahmen und -

umfang der zu erarbeitenden Planfeststellungsunterlagen festgelegt. Der Antragsteller 

reicht schließlich die Unterlagen nach § 21 NABEG zur Planfeststellung ein, woraufhin ein 
Anhörungsverfahren mit anschließendem Erörterungstermin nach § 22 NABEG eingeleitet 

wird. Basierend auf den Ergebnissen des Erörterungstermins wird der Plan schließlich 

durch die BNetzA mit Funktion als Planfeststellungsbehörde gemäß § 24 Abs. 1 NABEG 

festgestellt (Planfeststellungsbeschluss). 

Für die vorliegende Antragsunterlage sind gemäß § 19 NABEG konkret folgende Anforde-

rungen zu erfüllen: 

�Ä�'�L�H�� �3�O�D�Q�I�H�V�Wstellung beginnt mit dem Antrag des Vorhabenträgers. Der Antrag kann zu-

nächst auf einzelne angemessene Abschnitte der Trasse beschränkt werden. Der Antrag 
soll auch Angaben enthalten, die die Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 20 

ermöglichen, und hat daher in allgemein verständlicher Form das geplante Vorhaben dar-

zustellen. Der Antrag muss enthalten 
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Striktes Recht Abwägbare Vorschriften 

Vorschriften bzw. Ge- und Verbote sind die 
maßgeblichen Kriterien, an denen eine Beurtei-
lung durchzuführen ist. 

Vorschriften sind zu berücksichtigen und kön-
nen einem gewissen Ermessensspielraum un-
terliegen. 

Die Möglichkeit zur Anwendung von Ausnah-
meregelungen ist grundsätzlich gegeben, es 
darf jedoch nicht gezielt in die Ausnahme ge-
plant werden. 

Abweichungen der Vorschriften sind zwar fach-
lich zu begründen, jedoch nicht im Rahmen ei-
ner gesetzlich geregelten Ausnahmegenehmi-
gung zu begründen. 

 

Die Planungsleit- und Planungsgrundsätze sind nachfolgend aufgeführt. Eine abschlie-

ßende Darstellung aller denkbaren Planungsleit- und Planungsgrundsätze ist jedoch nicht 
möglich, da an dieser Stelle nicht das gesamte öffentliche Recht abgedeckt werden kann. 

Nachfolgend sind die wesentlichen Planungsleit- und Planungsgrundsätze, anhand derer 

die Projektziele der Antragsunterlagen nach § 19 NABEG sowie die Unterlagen nach § 21 

NABEG erarbeitet werden, aufgeführt.
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Abbildung 3: Verfahrensschritte nach NABEG und TEN-E VO gegenübergestellt  
Quelle: BNetzA 2018a, S. 15 
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1.9 Angaben zur frühen Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Öffentlichkeit transparent zu informieren und an den Planungen zu beteiligen war ein 
zentraler Bestandteil des bisherigen Planungsverfahrens. An diesem Ansatz wird auch im 

Planfeststellungsverfahren festgehalten. Zusätzlich zu den verfahrensrechtlich vorgeschrie-

benen Beteiligungsmöglichkeiten wird die Öffentlichkeit darüberhinausgehend in die Pla-
nungen einbezogen. Die geplanten Aktivitäten werden mit der Bundesnetzagentur abge-

stimmt und im Folgenden zusammengefasst. 

1.9.1 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VwVfG und Vorgaben aus TEN-E Ver-

ordnung 

Gemäß § 25 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) soll die zuständige Be-

hörde auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit durch den Vorhabenträger hinwir-

ken. Hierbei ist die Öffentlichkeit über die Ziele des Vorhabens, die Mittel zur Verwirkli-
chung, den zeitlichen Rahmen und die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens zu 

unterrichten. Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung soll möglichst bereits vor Stellung eines 

Antrags stattfinden.  

Gemäß Art. 9 Abs. 3 TEN-E Verordnung (TEN-E VO, EU 347/2013) erstellt der Vorhaben-
träger innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Genehmigungsverfahrens ein Konzept 

für die Beteiligung der Öffentlichkeit und übermittelt es der zuständigen Behörde. In diesem 

Konzept und bei der Öffentlichkeitsbeteiligung selbst wird den Anforderungen des Anhangs 

VI der TEN-E VO, EU 357/2013 Rechnung getragen. 

Das Konzept umfasst Informationen über die angesprochenen betroffenen Kreise, die ge-

planten Kommunikationsmaßnahmen, den zeitlichen Rahmen und das zugewiesene Per-

sonal. 

Gemäß Art. 9 Abs. 4 TEN-E Verordnung (TEN-E VO, EU 347/2013) beteiligt der Vorhaben-
träger die Öffentlichkeit vor Einreichung der endgültigen und vollständigen Antragsunterla-

gen (§ 21 NABEG) und berichtet über die Ergebnisse der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Die vom Vorhaben betroffenen Kreise, darunter relevante nationale, regionale und lokale 
Behörden, Grundeigentümer und Bürger, die in der Nähe des Vorhabens leben, die Öffent-

lichkeit und deren Verbände, Organisationen oder Gruppen, werden umfassend informiert 

und frühzeitig auf offene und transparente Weise zu einem Zeitpunkt angehört, zu dem 
etwaige Bedenken der Öffentlichkeit noch berücksichtigt werden können. Informationen 

und Beteiligungsmöglichkeiten werden gemäß Anhang VI, Nummer 5 und Art. 9 Abs. 7 

TEN-E-Verordnung, über Informationsbroschüren, eine Projektwebsite und über schriftliche 

Einladungen zu Veranstaltungen veröffentlicht. 

1.9.2 Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung zur Einreichung der Anträge nach § 19 NABEG  

Im Vorfeld des Bundesfachplanungsverfahrens haben die Vorhabenträger die Öffentlichkeit 

umfassend beteiligt. Insgesamt wurden rund 7.000 Hinweise geprüft, die zu 28 Verände-
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Bundesnetzagentur den Erdkabelverlauf in ihrem Planfeststellungsbeschluss nach § 24 

NABEG fest. Erst dann kann mit dem Bau des beantragten SuedLink-Abschnitts begonnen 

werden. 

1.10 Phasen des Planfeststellungsverfahrens 

Folgende Phasen sind für die Planfeststellung bis hin zur Realisierung des Gesamtvorha-

bens vorgesehen: 

Tabelle 3: Phasen des Planfeststellungsverfahrens 

Phase Beschreibung 

1 Beginn der Erarbeitung der Antragsunterlagen gemäß § 19 NABEG 

2 Einreichung der Antragsunterlagen gemäß § 19 NABEG 

3 Antragskonferenz nach § 20 NABEG 

4 Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG wird durch die BNetzA festgelegt 

5 Erstellen der Unterlagen nach § 21 NABEG 

6 Anhörungsverfahren (§ 22 NABEG) 

7 Planfeststellungsbeschluss (§ 24 NABEG) 

8 Baudurchführung 
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2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

2.1 Trassenvorschlag und in Frage kommende Alternativen 

Innerhalb des durch die BNetzA gemäß § 12 NABEG festgelegten Trassenkorridors wurde 

im Wege einer sogenannten Grobtrassierung ein Trassenvorschlag technisch entwickelt 

und umweltseitig optimiert (vgl. Abbildung 4). Bei der Trassierung ist zu berücksichtigen, 
dass die Planungsleit- und Planungsgrundsätze (vgl. Kapitel 1.6) den Rahmen der Grob-

trassierung bilden. Unter Berücksichtigung technischer Vorgaben (z. B. orthogonale Kreu-

zung von Straßen und Bahntrassen, Biegeradien der Kabel, maximale Länge des geliefer-
ten Kabels, etc.) wurde ein möglichst kurzer, gestreckter Verlauf unter Berücksichtigung 

umweltfachlicher, raumordnerischer und sonstiger öffentlicher und privater Belange (z. B. 

Umgehung von Schutzgebieten, bestehender und geplanter Wohnbebauung, Gewerbege-

bieten, Vorranggebieten Rohstoffabbau, Waldflächen, etc.) entwickelt.  

In diesen Prozess flossen auch die Ergebnisse aus der Öffentlichkeitsbeteiligung ein (vgl. 

Kapitel 5.3). Dabei handelt es sich um Hinweise und Vorschläge, die sich auf die Planfest-

stellung beziehen (Trassierungshinweise) und noch nicht bereits in den Unterlagen nach 
§ 8 NABEG berücksichtigt wurden. Soweit erforderlich, wurden in Frage kommende Alter-

nativen erarbeitet (eine Alternative in Abschnitt C2, vgl. Kapitel 2.2 und Kapitel 5.2). 

 

Abbildung 4: Der iterative Prozess der sog. Grobtrassierung für die Entwicklung des Tras-

senvorschlags und der ggf. in Frage kommenden Alternativen für den Antrag gemäß § 19 

NABEG 

Um die Lesbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten, wurde der Trassenvorschlag 
in Segmente von i. d. R. etwa 10 km Länge unterteilt, so dass entscheidende Merkmale wie 
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Tabelle 5: Darstellung der betroffenen Gebietskörperschaften 

Bundesland Niedersachsen, Hessen, Thüringen 

Regierungsbezirke Regierungspräsidium Kassel (nur Hessen)  

Regionale Planungs-
gemeinschaften 

Regionale Planungsgemeinschaften Nordthüringen und 

Südwestthüringen (nur Thüringen) 

Landkreise 
Göttingen Werra-Meißner Eichsfeld 

Wartburgkreis 

Kommunen/  
Gemeindefreies Gebiet 

Friedland Neu-Eichenberg 

Witzenhausen 

Bad Sooden-Al-

lendorf 

Eschwege 

Meißner 

Wehretal 

Ringgau 

Herleshausen 

Lindewerra  
(VG Hanstein-Ruste-

berg) 

Wahlhausen 

(VG Hanstein-Ruste-

berg) 

Asbach-Sickenberg  

(VG Uder) 

Treffurt 

 

2.2 Erläuterungen zur Auswahl zwischen den in Frage kommenden Alternativen unter 
Berücksichtigung der erkennbaren Umweltauswirkungen 

Im Planfeststellungsabschnitt C2 wurde eine Alternative identifiziert. Diese wird in den im 

Kapitel 5.2 beigefügten Alternativensteckbriefen beschrieben. Im Alternativensteckbrief 

wird der Auslöser zur Betrachtung einer Alternative sowie relevanter Bereiche einge-
schränkter Trassierungsmöglichkeit aufgezeigt. Jeder Alternativensteckbrief enthält auch 

Abbildungen des zu beschreibenden Bereichs mit einer Auswahl an für die Begründung der 

alternativen Trassenführung relevanten Kriterien.  

Anschließend folgt eine qualitative und quantitative Betrachtung des Trassenvorschlags 
und der Trassenalternative anhand folgender Punkte und Daten aus den § 8 NABEG-Un-

terlagen: 

1. Raumordnung und Bauleitplanung 

2. sonstige öffentliche und private Belange 

3. UVPG-Schutzgüter 
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2.3.1 Kabeltypen 

Für das Gesamtvorhaben SuedLink kommen kunststoffisolierte Kabel zum Einsatz. Nach-

folgende Beschreibungen zum Kabel sind als mögliche Varianten zu betrachten. 

2.3.1.1 Kabelaufbau 

 

Abbildung 5: Kabelaufbau DC kunststoffisoliertes Erdkabel, beispielhaft mit Kupfer-Leiter 

Quelle �Ä�%�U�R�V�F�K�•�U�H���+�R�F�K�V�S�D�Q�Q�X�Q�J�V�N�D�E�H�O���Y�R�Q���$�%�%�³�����6�W�D�Q�G���������������� 

 

Leiter: 

Um Energie von A nach B zu übertragen, benötigt es ein physikalisches Medium. Dies ist 

der Leiter. Er besteht aus Kupfer oder Aluminium. Durch den spezifischen elektrischen Wi-

derstand des Leitermaterials kommt es im Betrieb zu elektrischen Verlusten, die den Leiter 
erwärmen. Der spezifische Widerstand ist für genormte Standardquerschnitte bis 2.500 

mm² im Normenwerk festgelegt, die Widerstandswerte für weitere Querschnitte können von 

2.500 mm² - 4000 mm² berechnet werden. 

Isolierung: 
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Abbildung 7: Skizze Plateau-Fahrzeug 

Abhängig von den Gegebenheiten an der Kabeltrasse wird im Standardfall bei offener Bau-
weise mit Kabellängen von ca. 1.000 m bis 1.500 m gerechnet. In verkehrsgünstigen Fällen, 

sowie unter Beachtung der Verlegerandbedingungen, der Herstellerlimitierungen und der 

Transportbeschränkungen können in bestimmten Fällen Verlegelängen von bis zu 2.000 m 

und gegebenenfalls sogar darüber hinaus eingesetzt werden.  

Es ist vorgesehen, dass unter diesen Voraussetzungen die Anzahl der Muffen auf der ge-

samten SuedLink-Trasse auf ein Minimum reduziert werden. 

Für Schwerlasttransporte können temporäre Ausbauten und Ertüchtigungen entlang der 

Verkehrswege innerhalb und außerhalb des Korridors erforderlich werden. Dies betrifft bei-
spielsweise Kreisverkehre, Verkehrsinseln, Brücken, Ausbau von engen Kurvenradien un-

ter Berücksichtigung der Schleppkurven, Ausbau des Seitenstreifens von Verkehrswegen, 

ggf. auch Kabellagerplätze, wenn solche nicht auf bereits ausgebauten Flächen realisiert 

werden können. 

Des Weiteren ist während der Bauzeit die Errichtung von Abspulplätzen, Wendeplätzen, 

Zwischenlagern für Bettungsmaterial und weiteren für den Kabeleinzug benötigten Flächen 

inkl. Zuwegung erforderlich. In Abhängigkeit von den erforderlichen Kabellängen werden 

die bauseitig erforderlichen Lagerplätze ausgewählt. 
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Abbildung 8: Beispiel Abspulung über Kabelgraben 

Die Transportwege von der Abladestelle zum Kabellagerplatz, sowie die Transportwege 

vom Kabellagerplatz zur Abrollstelle werden, soweit möglich, über bestehende Straßen und 
befestigte Wege erfolgen. Diese zu nutzenden Wege werden in einem Wegenetzplan in 

den Unterlagen nach § 21 NABEG dargestellt.  

Falls zusätzliche Zuwegungen zur Abrollstelle bzw. zur Kabeltrasse benötigt werden, sind 

Baustraßen unter Beachtung der spezifischen Gegebenheiten und unter Beachtung des 

Bodenschutzes temporär zu errichten und nach Fertigstellung wieder zurückzubauen. 

 

Abbildung 9: Skizze einer Baustraße 
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2.3.1.3 Kabelverbindungen (Muffen)  

Die einzelnen Kabellieferlängen werden durch vorgefertigte Muffen miteinander verbunden. 

Die Muffenmontage erfolgt unter kontrollierten Bedingungen in einem Container auf der 

Baustelle, um während der Arbeiten möglichst trockene, staubfreie und klimatisierte Bedin-
gungen zu gewährleisten. Nach Abschluss der Arbeiten an den Muffen werden die Contai-

ner abgebaut und die Muffen werden gemeinsam mit den Erdkabeln im Kabelgraben mit 

dem Bettungsmaterial und dem Aushubmaterial überdeckt (siehe Abbildung 10 bis Abbil-
dung 12). Evtl. wird die Muffe herstellerabhängig mit Trägern oder einer Bodenplatte stabi-

lisiert. 

 

1. Kabel werden überlappend in den Kabelgraben verlegt 

2. Aufstellen Spezial-Container für die Muffenmontage  

3. Hergestellte Muffe vor der Grabenverfüllung  

Abbildung 10: Schematische Darstellung der Kabelverbindungen (Muffen) 

 

Abbildung 11: Temporärer Muffen-Container 
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bzw. Leerrohren überhaupt materiell-rechtlich relevante Auswirkungen hat, die die Notwen-

digkeit eines Ausnahme- oder sonstigen Zulassungsverfahrens auslösen und, falls ja, ob 

die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Eine Rückmeldung hierzu kann bei Bedarf auf 

direktem Wege dem Vorhabenträger zugehen. 

2.3.1.5 Erdungsstellen 

Die Kabelschirme (Schirm siehe Abbildung 5) werden mit einem minimalen Abstand von 

ca. 3 km zueinander in der Umgebung der Muffe geerdet. Dafür werden die Kabelschirme 
in eine jeweils dafür vorgesehene Linkbox geführt und geerdet. Zur Beschleunigung von 

Fehlersuchen bzw. der Durchführung diverser Wartungsmessungen (Kapitel 2.3.6) kann es 

notwendig werden, die Schirmerdung für die Dauer der Messungen aufzutrennen. Die Link-
boxen werden je nach Erfordernis und Örtlichkeit unter- oder oberhalb der Geländeoberflä-

che errichtet, müssen zugänglich sein und müssen möglichst nahe an den Muffen platziert 

werden. Bei der Bestimmung des Aufstellortes wird neben den betrieblichen und planungs-
rechtlichen Erfordernissen auch der Reduzierung der eventuellen landwirtschaftlichen Be-

einträchtigung Sorge getragen. Linkboxen weisen eine Flächeninanspruchnahme von we-

nigen Quadratmetern auf. Es wird vorgesehen diese, sofern möglich, regelhaft an vorhan-
denen Straßen und Wegen oder als Schacht in zu querenden Feld- oder Radwegen zu 

platzieren. Zum Potenzialausgleich und/ oder zum Blitzschutz können Erdseile parallel oder 

oberhalb des Kabels verlegt werden. 

 

 

Abbildung 13: Mögliches Design der Linkbox 

Quelle: TransnetBW, Stand 2020 
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Neben der klassischen Bauüberwachung/ Bauoberleitung werden zusätzlich bodenkundli-

che Baubegleitung, Umweltbaubegleitung (Naturschutz, Wasser), Sicherheits- und Ge-

sundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) und archäologische Baubegleitung zum Einsatz kom-
men, die die Einhaltung aller einschlägigen Auflagen aus dem Genehmigungsprozess über-

wachen bzw. auf während der Bauausführung auftretende Aspekte wie z. B. archäologi-

sche Artefakte entsprechend reagieren. 

Arbeitsstreifen 

Eine typische Aufteilung eines Arbeitsstreifens ist in den Anlagen 2.3 und 2.4 mit den Ty-

penplänen Regelarbeitsstreifen beigefügt. 

Im Regelfall werden zuerst Baueinrichtungsflächen und eine temporäre Baustraße angelegt 

und soweit erforderlich befestigt. Danach wird rückschreitend ein Graben ausgehoben und 

das Aushubmaterial trassenparallel gelagert. Dabei werden die vorhandenen Bodenschich-

ten im Arbeitsstreifen getrennt voneinander gelagert. 

Nach anerkannten Regeln der Technik ist ein Oberbodenabtrag im Bereich des Arbeits-

streifens vorzusehen. Bei temporär bis zu 6 Monaten beanspruchten Bodenflächen soll da-

von abgesehen werden.  

Die Entscheidung zum Oberbodenabtrag im Bereich des gesamten Arbeitsstreifens mit 
Ausnahme der Breite der Oberbodenmiete erfolgt fallspezifisch z. B. in Abhängigkeit von 

Baudauer (Jahreszeiten) und Bodenfeuchte. Die Entscheidung, ob der Oberboden zwi-

schen den Gräben und unterhalb von Lagerflächen/ Baustraßen bestehen bleiben kann, 
fällt in Abhängigkeit des gewählten Bauablaufs, der Art der anstehenden Böden, der Be-

deutung des Oberbodens als Grundwasserschutzschicht insbesondere in Wasserschutz-

gebieten und der Witterungsbedingungen (Bodenfeuchte). 

Unter dem Gesichtspunkt der Eingriffsminimierung zum Bodenschutz, kann der Oberboden 
jedoch in seiner Lage, wo immer möglich, belassen werden. Baustraßen (durch ein Geotex-

til/Geogitter vom Oberboden getrennt) und auch Lastverteilerplatten können direkt auf dem 

Oberboden aufgebracht werden. Dieses Verfahren erspart dann gleichfalls eine ggf. erfor-
derliche Unterbodenlockerung und schützt damit auch im Untergrund befindliche Boden-

denkmale.  

Die Aushubmassen des Unterbodens können auch bei günstigen Bedingungen auf dem 

nicht abgetragenen Oberboden, bei Bedarf getrennt durch ein Geotextil/ Geogitter (z. B. auf 
Stoppel, auf Grünlandgrasnarbe) gelagert werden. Bei der Rückverfüllung ist darauf zu ach-

ten, dass es zu keinem Vermischen der Bodenhorizonte kommt. 

Mehrschichtige Böden erfordern eine Miete für jeden Horizont im Arbeitsstreifen, sofern 

dies sinnvoll und technisch möglich ist.  

Die erforderliche Anzahl der Trennungen ist im Rahmen der bodenkundlichen Aufnahme 
und der Baugrunduntersuchungen zu erkunden und bei der Festlegung der Arbeitsstreifen 

in den Unterlagen zur Planfeststellung zu berücksichtigen. 
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Bei der Normalstrecke ergibt sich eine Arbeitsstreifenbreite mit offenem Graben von ca. 30 

m und bis zu 35 m bei ungünstigen Bodenverhältnissen. 

Bei der Stammstrecke ergibt sich eine Arbeitsstreifenbreite von ca. 40 m und bis zu 45 m 

bei ungünstigen Bodenverhältnissen.  

Weitere Verringerungen der Arbeitsstreifenbreite können in Bereichen erzielt werden, in 
denen keine Trennung der ausgehobenen Bodenhorizonte erforderlich ist, und also nur eine 

einzige Aushubmiete erforderlich ist. 

Im Arbeitsstreifen können taktversetzt die beiden Kabelgräben der Stammstrecke ausge-

hoben werden, dies muss jedoch der Genehmigungsplanung (Planfeststellung) vorbehalten 
bleiben. Geologie, Geländetopografie und Boden- und Grundwasserverhältnisse werden 

einen wesentlichen Einfluss auf mögliche Bautechnologien haben. 

Bei Waldquerungen wird die Bündelung der Trassenkorridore mit vorhandenen Wald-

schneisen z. B. von Freileitungen, erdverlegten Leitungen oder Verkehrs- und Forstwegen 
angestrebt, wobei die Kabel nicht direkt im Forstweg verlegt werden aber der Schutzstreifen 

mit diesen überlappen kann. Um den Einschlag zu minimieren, kommt auch die Lagerung 

des Aushubmaterials außerhalb der Waldflächen in Frage. 

Unabhängig von dem zuerst realisierten System muss zunächst einer der beiden Kabelgrä-
ben komplettiert sein, bevor mit dem anderen Kabelgraben begonnen werden kann (siehe 

Anlagen 2.3 und 2.4, Typenpläne Regelarbeitsstreifen). 

Mit entsprechendem Längsversatz lassen sich allerdings beide Systeme gleichzeitig wei-

terbauen. Auf diese Weise kann ohne Belastung der bereits verlegten Kabel der Arbeits-

streifen mehrfach genutzt werden. 

Der offene Graben kann mit verschiedenen Geräten hergestellt werden, z. B. Bagger, Fräse 

etc. Eine Grabenfräse stellt einen Graben mit senkrechten Wänden in einem Arbeitsgang 

her und lagert den Aushub vermischt und ohne Trennung etwaig vorliegender unterschied-

licher Bodenhorizonte seitlich ab. 

2.3.3.2 Bauwasserhaltung  

Während der Bauzeit kann es bei der offenen Verlegung der Erdkabel in Bereichen mit 

hohen Grundwasserständen zu Grundwasserabsenkungen kommen, weshalb ggf. tempo-
räre Wasserhaltungen durchgeführt werden müssen, um die Baustelle von eindringendem 

Grundwasser frei zu halten. In der Regel erfolgt eine Begrenzung der Grundwasserabsen-

kung auf ca. 0,5 m unter der Baugrubensohle. 

Wasserhaltung erfolgt in der Regel als offene Wasserhaltung, d. h. das in Baugruben und 
Kabelgräben eindringende Grundwasser wird abgepumpt und der Vorflut zugeführt. Die 

Einleitung in das Oberflächengewässer ist der Einleitung in den Mischwasserkanal vorzu-

ziehen. Bei wenig standfesten Boden, Böden mit einem hohen Durchlässigkeitsbeiwert o-
der lokalen Bereichen, in denen das Grundwasser oberflächennah ansteht, können ggf. 

zusätzliche Maßnahmen zur Wasserhaltung (bspw. Spüllanzen) notwendig werden. Auch 
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5. Platzierung des Pfluges und Schutzrohrführung in den Kabelpflug 

6. Einpflügung jedes einzelnen Schutzrohres (ein Schutzrohr je HGÜ-Kabel) je nach Ab-

stand parallel oder nacheinander, inklusive Trassenwarnband 

7. Verlegung (und gleichzeitige Vermessung) der Schutzrohre für betriebsinterne Licht-

wellenleiterkabel, ggf. zusammen mit einem HGÜ-Schutzrohr 

8. Herstellung von Muffengruben an den Schutzrohrenden 

9. Herstellung der Kabelmuffen (Kabelgräben im Muffenbereich bleiben nach Rückbau 

des Kabelgrabens bis zum Einzug des Kabels in das Schutzrohroffen)  

10. Rückbau und Rekultivierung  

11. Wiederherstellung der Drainage nach Abklingen baubedingter Setzungen (i. d. R. 

nach ca. einem Jahr)  

Die VHT beobachten laufend technische Innovationen auf diesem Gebiet der halboffenen 

Bauweisen und prüfen ggf. ihre Einsatzmöglichkeiten. 

2.3.3.4 Geschlossene Bauweisen 

Geschlossene Bauweisen kommen in erster Linie bei der Querung von Verkehrsinfrastruk-

tureinrichtungen sowie Gewässern zum Einsatz. Zusätzlich können geschlossene Bauwei-
sen als technische Ausführungsvariante an planerischen oder technischen Engstellen, Rie-

geln, technisch anspruchsvollen Bereichen und Schutzgebieten z. B. Natura2000-Gebieten 

zum Einsatz kommen. 

Abweichend von der Vorgabe für Schutzstreifen bei der Kabelverlegung in offener Bau-
weise (vgl. Kapitel 2.3.1), sind im Schutzstreifen im Bereich der geschlossenen Bauweise, 

außerhalb der zu querenden Infrastrukturen oder Gewässer sowie ggf. der Start- und End-

bereiche der Bohrung, tiefwurzelnde Gehölze bei einer Verlegetiefe von mehr als 5 m un-
terhalb der Geländeoberfläche zulässig. Gehölz- bzw. Waldbestand kann somit in der Bau- 

und Betriebsphase erhalten werden, da eine Schädigung der Kabel durch Wurzelwerk aus-

geschlossen ist. Damit wird auch eine Schädigung der Gehölzbestände ausgeschlossen. 

Die Baustellenbereiche an der Start- und Zielbaustelle werden ebenso wie die Baufelder 
bei der offenen Bauweise standardmäßig im Umfeld (bis 500 m) von artenschutzrechtlichen 

Konfliktbereichen oder FFH-Gebieten mittels Kleintierschutzzäunen gegen einwandernde 

Kleintiere (insbesondere Amphibien, Reptilien) gesichert. 

Falls keine bestehende Zuwegung zu den Start- und Zielgruben vorhanden ist, sind ausrei-
chend dimensionierte Zuwegungen für den Zu- und Abtransport der notwendigen Gerät-

schaften für eine geschlossene Querung vorzusehen. 

Rohrvortriebsverfahren 

Beim Rohrvortrieb wird ein Rohr aus einer Startbaugrube in eine Zielbaugrube vorgepresst. 

Das Verfahren kann aber auch für andere zu querende Infrastruktur wie Straßen oder Ge-

wässer zum Einsatz kommen. 
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das Kabelschutzrohr in den Bohrkanal eingezogen, indem es an das Bohrgestänge ange-

hängt wird. 

 

Abbildung 17: Beispiel HDD-Verfahren 

Quelle: eigene Abbildung 

 

Die überschüssige Bohrspülung wird in der Auffanggrube aufgefangen und wieder aufbe-
reitet. Nach Fertigstellung werden der Rest des Bentonits und das anfallende Bohrgut fach-

gerecht entsorgt bzw. recycelt. 

Dieser Prozess erfolgt für jedes Kabelschutzrohr separat. Auffanggruben können für meh-

rere parallele HDD genutzt werden. 
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Abbildung 18: Typische Mindestüberdeckungen bei HDD-Querungen 

Quelle: eigene Abbildung 

 

Für längere Bohrungen müssen auch Ablaufbahnen für die Kabelschutzrohre eingeplant 

werden, die in der Regel auf dem Arbeitsstreifen des unmittelbar sich anschließenden Tras-

senstreifens in offener Bauweise angelegt werden. Somit ergibt sich hierfür kein zusätzli-

cher Platzbedarf.  

Werden mehrere HDD-Bohrungen unmittelbar nacheinander in Folge ausgeführt, sind 

Standorte für die Verbindung der Abschnitte erforderlich. 

Der Platzbedarf für eine Verbindungsgrube bemisst sich aus dem Bereich zwischen zwei 

Schutzrohrenden der jeweiligen Bohrung, in dem das einzuziehende Kabel manövriert wer-
den muss, um einen problemlosen Einzug in das Schutzrohr zu ermöglichen. In der Verbin-

dungsgrube werden die beiden Rohrenden der HDDs unter Berücksichtigung der vorgege-

benen Mindestradien und erforderlichen Überdeckung zusammengefügt. Erforderliche Zu-

fahrten und Baustelleneinrichtungsflächen sind mit zu berücksichtigen. 

Die Schutzstreifen werden in den HDD-Bereichen aufgeweitet, da die Bohrungen Mindest-

abstände zueinander einhalten müssen, die sich einerseits aus der Steuergenauigkeit des 

Verfahrens, andererseits aus den erforderlichen Abständen zur Wärmeableitung im Unter-

grund ergeben. Die erforderliche Schutzstreifenbreite wird daher unterschiedlich ausfallen. 
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Die Aufweitungen sind in den Anlagen 2.5, 2.6 und 2.7 in den Typenplänen zu Bahn-, 

Straßen- und Gewässerquerungen ersichtlich. 

Hierbei ist zu beachten, dass sich der Achsabstand der einzelnen HDD bei zunehmender 

Verlegetiefe vergrößern muss, um die Wärmeableitung hinreichend zu gewährleisten. Der 
Abstand zwischen den Erdkabeln beträgt mindestens die halbe Höhe der Überdeckung und 

ist im Einzelfall von technischer Seite zu prüfen. 

In welchem Maße Achsabstände aufzuweiten sind, ist abhängig von den spezifischen ther-

mischen Eigenschaften des zu durchörternden Baugrunds. 

Bei Kreuzungen von Bahnstecken sind des Weiteren besondere technische Vorgaben der 
Deutschen Bahn zu berücksichtigen. In Anlage 2.5 im Typenplan Bahnquerung sind die 

typischen Abstände dargestellt. 

Jede Kreuzung muss hier individuell berechnet werden, da die tiefenbedingten Mindestab-

stände wie oben beschrieben ebenfalls eingehalten werden müssen. 

Die Bauarbeiten bei Querungen von Bahnlinien müssen nach den aktuell gültigen Vorschrif-
ten der DB ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Dabei können auch längere Arbeits-

zeiten in 24/7 Schichtbetrieb oder generell Nachtarbeiten bei eingestelltem Zugverkehr er-

forderlich werden.  

Mikrotunnel 

Wie auch das HDD-Verfahren, gehört der Mikrotunnelbau zu den im DVGW-Arbeitsblatt 
GW 304 beschriebenen steuerbaren Vortriebsverfahren. Beim Mikrotunneling werden von 

der Startgrube aus durch Hydraulikzylinder einzelne Mantelrohre, an deren Kopf sich eine 

Tunnelbohrmaschine (TBM) befindet, durch den Baugrund vorgeschoben. Die Tunnelbohr-
maschine baut an der Ortsbrust den anstehenden Boden ab und dieser wird durch Förder-

leitungen durch das Mantelrohr zur Startbaugrube transportiert. Die Stützung der Ortsbrust 

erfolgt entweder mechanisch und/ oder flüssigkeits- bzw. erddruckgestützt. Der Rohrvor-
schub des Mantelrohres erfolgt immer rohrschussweise. Bei den Mantelrohren handelt es 

sich um Stahlbetonrohre, die speziell hierfür gefertigt werden. Im Gegensatz zum HDD ist 

das Mikrotunneling ein einstufiges Bauverfahren, bei dem der Endquerschnitt in einem Ar-
beitsgang aufgefahren wird. Ein späteres Aufweiten erfolgt nicht. Mit entsprechenden Bohr-

köpfen an der TBM ist es möglich, unterschiedlichste Böden zu durchfahren. Je nach 

Durchmesser der Bohrung und dem verwendeten Stützverfahren an der Ortsbrust ist es 
möglich, Werkzeuge an dem Bohrkopf zu wechseln oder Hindernisse bis zu einer gewissen 

Größe zu bergen. Mit zunehmender Vortriebslänge nimmt die Mantelreibung zu. Wenn die 

Mantelreibung von den Hydraulikzylindern in der Startgrube nicht mehr überwunden wer-
den kann, müssen Dehnerstationen eingesetzt werden. Mit mehreren Dehnerstationen ist 

es im Prinzip möglich, sehr lange Bohrungen aufzufahren. Durch eine Schmierung des 

Ringraumes zwischen Mantelrohraußenkante und umgebendem Baugrund mit z. B. einer 
Bentonit-Wasser-Suspension können die Reibkräfte minimiert werden. Durch geeignete 

Vermessungsverfahren ist es möglich, die Vorgaben des Bohrungsprofils zu überwachen 
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und dementsprechend die Steuerung am Bohrkopf durchzuführen. Grundsätzlich ist es 

möglich, mit einem Mikrotunneling eine zweiaxiale Krümmung zu durchfahren.  

Sollten die Platzverhältnisse dies zulassen, ist es auch möglich auf den Startschacht und/o-

der Zielschacht zu verzichten. Ähnlich wie beim HDD muss der anstehende, zu durchör-
ternde Baugrund grundsätzlich für dieses Bauverfahren geeignet sein. Das MT-Verfahren 

ist wesentlich unempfindlicher gegenüber den angetroffenen Baugrundbedingungen und 

kann auch Formationen sicher beherrschen, die für das HDD-Verfahren problematisch sind 
(z. B. Grobkiese). Beim MT-Verfahren besteht außerdem die Möglichkeit, Hindernisse im 

Boden (Steine, Findlinge) bis zu einer Größe entsprechend etwa 1/3 des Bohrkopfdurch-

messers zu durchörtern. Größere Hindernisse können bei ausreichendem Tunneldurch-
messer vor Ort manuell entfernt werden. Im Grundwasserbereich sind die entsprechenden 

Arbeiten unter Druckluft erforderlich, um einen unkontrollierten Wasserzutritt zu verhindern. 

Es besteht aber auch beim MT-Verfahren die grundsätzliche Möglichkeit, dass sehr große 
Hindernisse in der Bohrtrasse vorhanden sind, die zur Aufgabe des Bohrprofiles führen 

können. In diesem Fall ist abzuwägen, ob diese Hindernisse durch eine veränderte 

Bohrtrasse umgangen werden können. Je nach Ausprägung können diese Hindernisse 
dazu führen, dass sich das Bauverfahren im Nachhinein als ungeeignet herausstellt. Dies 

ist jedoch sehr selten der Fall. 

Bei ausreichend großem Innendurchmesser ist es möglich, während des Vortriebes das 

Schneidwerkzeug an der Ortsbrust zu wechseln. Ein temporärer Aufenthalt von Personen 
ist in Abhängigkeit des Innendurchmessers und der Länge der Vortriebsstrecke für diese 

Zwecke möglich. Nach DVGW GW 304 ist eine Hindernisbeseitigung für DN 1400 bis DN 

2000 eingeschränkt möglich, ab DN 2000 möglich. Werkzeugwechsel werden in der Regel 

bei großen Bohrungslängen und/ oder sehr abrasivem Boden erforderlich. 

Tunnel in Tübbingbauweise 

Auch Tunnel in Tübbingbauweise können bei längeren Querungen als Sonderbauwerke 

zum Einsatz kommen (z. B. bei der Elbquerung im Planfeststellungsabschnitt A2). Ein Tüb-

bing ist ein vorgefertigtes Betonsegment für den Ausbau der Tunnelkontur. In der gebräuch-
lichsten Form bilden sieben Segmente einen vollständigen Ring. Der Tunnel setzt sich dann 

in Längsrichtung aus einer Vielzahl von Ringen zusammen. Die Tübbings werden im Zuge 

des Tunnelvortriebs unmittelbar hinter der Tunnelbohrmaschine eingebaut. Die Tunnelvor-
triebsmaschine kann sich dann an den bereits eingebauten Tübbingringen abstützen und 

so axialen Vortrieb erreichen. Tunnel in Tübbingbauweise sind üblicherweise begehbar und 

haben in der Regel Außendurchmesser von > 3 m. 

Die Baustelleneinrichtungsfläche für eine typische Start- oder Zielgrube eines Tunnels in 

Tübbingbauweise variiert je nach Tunnelgröße. 

2.3.3.5 Aufspaltung Stammstrecke in zwei Normalstrecken 

Aufgrund von örtlichen Gegebenheiten und Engstellen im Trassenverlauf kann eine Auf-

spaltung der Stammstrecke in zwei Normalstrecken in Erwägung gezogen werden, um den 

Eingriff in die Schutzgüter (z. B. Wald) zu verringern. 
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2.3.3.6 Regelabstände zu Infrastrukturen 

2.3.3.6.1 Kreuzungen 

Bei Kreuzungen von Infrastrukturen werden von den jeweiligen Betreibern Auflagen zu Bau-

weisen für die Kreuzung sowie für den vertikalen Mindestabstand festgelegt. 

Die geforderte Bauweise ist für übergeordnete Straßen ab mind. Landesstraßen aufwärts 
bis hin zur Bundesautobahn i. d. R. eine geschlossene Bauweise ohne nähere Festlegung 

der genauen Bautechnik. Ab etwa Kreisstraße abwärts wird fallweise vom zuständigen Stra-

ßenbaulastträger eine geschlossene oder offene Bauweise entweder festgelegt oder die 

Ausführungsweise freigestellt.  

Vertikale Mindestabstände bei Verkehrswegen entsprechen der erforderlichen Minde-

stüberdeckung über der Oberkante der Straße oder Schiene bzw. der Überdeckung unter 

Gewässersohle bei Bundeswasserstraßen. Sie können bauartbezogen variieren.  

Betreiber von bestehenden Leitungsinfrastrukturen fordern zumeist eine Unter- und nicht 
etwa eine Überquerung ihrer vorhandenen Leitungen. Wo dies nicht gefordert wird, wird der 

Vorhabenträger ggf. selbst eine Unterquerung wählen, um die gewünschte Mindestdeckung 

zum Schutz der Leitung einzuhalten. Typische vertikale Mindestabstände zu bestehenden 

Leitungen sind mind. 0,4 m.  

Das Standardverfahren bei Querungen von Gewässern I. und II. Ordnung sowie Gewässer 

mit naturschutzfachlichem Wert ist das HDD Verfahren. Dabei wird eine Mindesttiefe von 3 

m unter der Gewässersohle als meist ausreichend erachtet. Die detaillierte Festlegung er-
folgt in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Bohrpressverfahren oder Mikrotunnel 

kommen nur unter besonderen Bedingungen zum Einsatz. Bei kleineren oder temporär 

Wasser führenden Gewässern, für die eine offene Querung möglich ist, wird eine Einzel-

fallentscheidung hinsichtlich der optimalen Querungsmethode getroffen. 

Natura 2000-Gebiete müssen grundsätzlich geschlossen gequert werden, die Standardme-

thode ist auch hier das HDD Verfahren. Eine angepasste Verlegetiefe von mind. 3,5 m 

gewährleistet, dass notwendige Bohrungen außerhalb des Durchwurzelungshorizonts von 

schutzwürdigen Gehölzbeständen stattfinden. 

2.3.3.6.2 Parallelführungen 

Mindestabstände bei Parallelführungen zu bestehenden Verkehrswegen werden während 

der Detailplanung mit dem jeweiligen Betreiber abgestimmt. 

Bei Bundesautobahnen ist zunächst kein Mindestabstand nach § 9 FStrG erforderlich, da 
die Kabelanlage kein Bauwerk i. S. d. Regelung darstellt. Der Arbeitsstreifen der HGÜ-Ka-

bel kann also an den Böschungsrand der Bundesautobahn grenzen. Bei Bundes-, Landes- 

und untergeordneten Straßen wird sich der Mindestabstand aus dem sicheren, den Verkehr 
nicht beeinträchtigenden Bauablauf ergeben, also der Arbeitsstreifen lediglich einen ange-
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messenen, im Einzelfall zusammen mit dem Straßenbaulastträger festzulegenden Mindest-

abstand vom Fahrbahnrand einhalten. Bei allen Bundesfernstraßen ist die Zustimmung der 

zuständigen Straßenbaubehörde gem. § 9 FStrG erforderlich. Straßenbegleitende Gräben, 
Gehölze, etc. werde dabei entsprechend berücksichtigt. Ggf. werden zusätzliche Schutz-

maßnahmen für das Kabel gegen ggf. bei Unfällen die Fahrbahn verlassenden schweren 

Fahrzeugen umgesetzt. 

Bei Bahnstrecken steht die Stabilität des Bahnkörpers im Vordergrund. Daher fordert die 
Bahn, dass Baugruben, aber auch Kabelgräben außerhalb der ideellen Böschungslinie des 

Bahnkörpers zu liegen kommen. Dies wird mit der Angrenzung des HGÜ-Arbeitsstreifens 

an die Bahnböschungskante problemlos sichergestellt. Darüber hinaus sind ggf. Siche-
rungsmaßnahmen gegen von der Bahnoberleitung in die Schirmung des HGÜ-Kabelman-

tels induzierte Fremdspannungen z. B. durch häufigere Erdung der Kabelschirmung zu tref-

fen. 

Bei erdverlegten Fremdleitungen, z. B. Gas- oder Produktenfernleitungen ergibt sich der 
Mindestabstand aus den festgelegten Schutzstreifen der vorhandenen Leitung und des 

HGÜ-Erdkabels. Diese Schutzstreifen dürfen sich nicht überlappen. Nachdem zumeist im 

Schutzstreifen der vorhandenen Leitung auch keine Arbeitsstreifen des HGÜ-Erdkabels zu 
liegen kommen dürfen (dies liegt im Ermessen des Betreibers der vorhandenen Leitung), 

wird der HGÜ-Arbeitsstreifen i. d. R. an den vorhandenen Leitungsschutzstreifen grenzen.  

Bei Freileitungen sind in der Regel ebenfalls keine Bauarbeiten im Schutzstreifen der Frei-

leitung i. d. R. gestattet, allein schon aus Gründen der Arbeitssicherheit. Außerhalb des 

Schutzstreifens gibt es keine Einschränkungen bzgl. der Baumaßnahmen. 

2.3.3.7 Wiederherstellung der Oberfläche 

Im zu erstellenden Bodenschutzkonzept werden die Parameter zur Wiederherstellung 

Oberfläche (Rekultivierung im Sinne der DIN 19639) beschrieben. Im Zuge der Planung 
werden die regionalspezifischen Besonderheiten der anzutreffenden Bodentypen berück-

sichtigt. Mit Beginn der Rückverfüllung der Gräben wird baubegleitend durch die bodenkun-

dliche Baubegleitung die Ausführung der Oberflächenwiederherstellung spezifiziert und in 
diesem Zuge wird gleichfalls durch die bodenkundliche Baubegleitung eine Empfehlung 

ausgesprochen, ob der Oberflächenwiederherstellung (Rekultivierung) eine Zwischenbe-

wirtschaftung folgen sollte. Nach Abschluss aller Arbeiten werden Beweissicherungsmes-
sungen vorgenommen, um einen Abgleich zwischen dem Zustand vor und nach der Bau-

maßnahme zu ermöglichen. 

2.3.4 Bautechnische Anforderungen für die Kabelverlegung 

Die bautechnischen Anforderungen sowie die mechanischen Schutzmaßnahmen der Ka-
belanlage sind im Zuge der Detailplanung nach Vorliegen der entsprechenden Unterlagen 

(Drainagefelder, Fremdleitungen, Bodenkennwerte, Ergebnisse aus Kartierungen, etc.) in 

der Art und Weise sowie der Anzahl zu definieren. 
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tung angenommen werden. Die Schallemissionen werden standardmäßig durch schallmi-

nimierende Maßnahmen (mobile Lärmschutzwände) nach den anerkannten Regeln der 

Technik minimiert. Derzeit ist dadurch eine Schallminimierung um bis zu 20 dB möglich. 
Maßgeblich für die Einhaltung der AVV Baulärm sind hingegen die Immissionsrichtwerte an 

den Immissionsorten (zumeist das nächstgelegene Wohnhaus), nicht die o. g. Gesamt-

schallleistung. 

Baumaßnahmen in HDD-Bauweise erfordern zumeist einen kontinuierlichen Betrieb rund 
um die Uhr, um ein Zusammenfallen des Bohrkanals zu vermeiden. Daher sind die o. g. 

Lärmschutzmaßnahmen von besonderer Bedeutung. Vermeidbare Lärmentwicklung durch 

z. B. Materialan- und -abtransporte oder andere temporäre, lärmintensive Arbeiten neben 
dem eigentlichen Bohrvorgang sind daher auf die Tagzeit zu beschränken, um die Grenz-

werte für die Nachtzeit einzuhalten.  

Andere etablierte oder in Entwicklung befindliche geschlossene Bauweisen für vergleich-

bare lange Distanzen wie das HDD-Verfahren haben vergleichbaren Geräteeinsatz und da-

mit vergleichbare Emissionen.  

Einfache Verkehrswege-Unterquerungen mit bis zu ca. 50 m Länge können ebenfalls mit-

tels deutlich kleinerer HDD-Maschinen durchgeführt werden. Solche Baustellen bestehen 

zumeist nur aus einer HDD-Maschine, einem LKW mit Nebenaggregaten sowie Fahrzeu-
gen zum Transport der HDD-Maschine und den verwendeten Materialien und Ben-

tonitspülflüssigkeit. Solche Querungsbaustellen weisen deutlich geringere Emissionen auf, 

und können aufgrund der Kürze der Querung komplett auf die Tagzeit beschränkt werden. 
Alternativ können solche Verkehrswegequerungen mittels ungesteuertem, geradlinigen 

Rohrvortrieb mittels Bohrung oder Pressung durchgeführt werden. In diesem Fall wird zu-

sätzlich ein Bagger zum Aushub von Start- und Zielgrube und ggf. Spundungsarbeiten er-

forderlich werden. Auch diese Baustellen beschränken sich auf die Tagzeit. 

Muffenherstellung 

Beim Kabelverbinden durch Muffen werden die erforderlichen Einrichtungen in der Regel in 

Containerform an- und abtransportiert. Der Vorgang selbst findet im Container statt und 

erzeugt keine weiteren Licht- und Schallemissionen, die über das übliche Maß während 
einer Bauphase hinausgehen. Alle an den Muffenstandorten notwendigen Auf- und Abbau-

arbeiten erfolgen am Tag.  

Beleuchtung 

Grundsätzlich werden die Baumaßnahmen in der offenen Bauweise am Tag durchgeführt 

und erfordern daher keine zusätzliche Beleuchtung. 

Sofern im Einzelfall (etwa in den Abendstunden während des Winterhalbjahrs) Baustellen-
beleuchtungen erforderlich sind, werden ausschließlich Leuchtmittel mit geringer Anlock-

wirkung (LED warm-weiß 3000 K oder vergleichbar) verwendet, deren Abstrahlung auf den 

Baustellenbereich beschränkt ist. Bei längeren Bohrungen ist damit zu rechnen, dass die 
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Wirkfaktor 
gem. BNetzA  

Wirkungspfad 
gem. BNetzA BfN-Nr. Wirkfaktor  

Vergrämung von störungsempfindlichen Arten 5-2 

 

Das BfN weist dem Projekttyp Höchstspannungs-Erdkabel (offene oder geschlossene Bau-

weise) Wirkfaktoren einschließlich einer Relevanzbeurteilung zu. Diese Einteilung ist mit 

Bezug auf die Belange der maßgeblichen Bestandteile von Natura 2000-Gebieten entstan-
den (z. B. FFH-Lebensraumtypen (LRT) und Anhang II-Arten). Sie berücksichtigt aber auch 

Auswirkungen auf bspw. Boden, Wasser und Luft, sofern diese wiederum Auswirkungen 

auf die FFH-LRT bzw. -Arten haben können. 

Für das Gesamtvorhaben SuedLink wurde diese Liste überprüft und auf die Schutzgüter 
des UVP-Berichts erweitert. Die folgende Betrachtung der Wirkfaktoren beinhaltet also ne-

ben den FFH-verbundenen-Themen (Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Viel-

falt, Boden, Wasser, Klima und Luft) auch die Schutzgüter Menschen, insbesondere die 
menschliche Gesundheit, Fläche, Landschaft, Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter so-

wie die Wechselwirkungen untereinander. Dafür wurden die Definitionen der Wirkfaktoren 

teilweise angepasst oder ergänzt (s.u.).  

Die folgenden Wirkfaktoren der Aufstellung des BfN sind beim Gesamtvorhaben SuedLink 
entsprechend der Vorhabensbeschreibung und unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-

benheiten im fTK nicht zu erwarten und werden daher nicht weiter berücksichtigt: 

2-3 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirtschaftlichen Nutzung 

2-4 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ Pflege 

2-5 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender Nutzung/ Pflege 

3-2 Veränderung der morphologischen Verhältnisse 

3-4 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse (Beschaffenheit) 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Mortalität 

6-1 Stickstoff- u. Phosphatverbindungen/ Nährstoffeintrag 

6-3 Schwermetalle 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

6-5 Salz 

6-8 Endokrin wirkende Stoffe 

6-9 Sonstige Stoffe 

7-2 Ionisierende/ radioaktive Strahlung 

8-3 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u. a.) 

8-4 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter Organismen 
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Tabelle 8 zeigt eine Übersicht über die auf der Planfeststellungsebene nach § 21 NABEG 

zu berücksichtigenden projektbedingten Wirkfaktoren, unterteilt in die Kategorien Bau, An-

lage und Betrieb für die jeweiligen Schutzgüter. Im nachfolgenden Kapitel 3.2 werden die 
in der Tabelle aufgeführten Wirkfaktoren im Hinblick auf ihre Wirkweiten und die Empfind-

lichkeiten der Schutzgüter beschrieben, um im Anschluss die schutzgutspezifischen Unter-

suchungsräume auszuweisen. Hierbei werden auch Maßnahmen wie beispielsweise Lärm-
schutzwände berücksichtigt, die Bestandteil der technischen Bauausführung sind (vgl. Ka-

pitel 2.3). Auch die Tatsache, dass bestimmte Wirkfaktoren über Wechselwirkungen zwi-

schen den Schutzgütern indirekte Auswirkungen auf Schutzgutfunktionen haben können, 

wird in den textlichen Erläuterungen berücksichtigt.
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die Auswirkungen großflächiger Versiegelungen wie beispielsweise im Bereich von Kabel-

abschnittstationen oder LWL-Zwischenstationen zurück. 

Klima und Luft 

Temporäre Überbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, BE-Flächen 

und des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der klimatischen Funktion dieser 
Flächen zur Folge. Im Bereich von oberirdischen Bauwerken tritt ein vollständiger Verlust 

der dortigen Funktionen für das Klima ein. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn hier-

von Bereiche mit hervorhebenswerter Funktion für das Klima oder die Luftreinhaltung be-

troffen sind. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Funktionsverluste auf den Bereich des 

Mikro- / Mesoklimas beschränkt bleiben. 

Landschaft 

Temporäre Überbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, BE-Flächen 

und des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der Landschaftsbildqualität zur 
Folge. Im Bereich von oberirdischen Bauwerken tritt ein vollständiger Verlust der dortigen 

Funktionen ein. Dies ist insbesondere dann relevant, wenn landschaftsbildprägende Struk-

turen von Überbauung betroffen sind. Für die geschlossene Bauweise sind Auswirkungen 
in geringerem Umfang und temporär im Bereich von Zuwegungen, BE-Flächen sowie Start- 

und Zielgruben zu erwarten. 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Das Schutzgut kann durch eine baubedingte temporäre Flächeninanspruchnahme von 

oberirdischen Baudenkmalen (z. B. Wegkreuzen) betroffen sein, was einen Verlust von Kul-
turstätten und sonstigen Sachgütern zur Folge hätte. Dauerhaft können sich Beeinträchti-

gungen für das Schutzgut lediglich anlagebedingt durch die Errichtung größerer oberirdi-

scher Bauwerke oder betriebsbedingt durch die Freihaltung von Waldschneisen für Denk-

male mit Umgebungsschutz ergeben. 

Die Beeinträchtigung von Bodendenkmalen durch Bodenveränderungen wird unter dem 

Wirkfaktor 3-1 Veränderung des Bodens bzw. des Untergrundes betrachtet. 

3.2.2 Veränderung der Habitatstruktur/ Nutzung (Wirkfaktorengruppe 2) 

3.2.2.1 Direkte (und indirekte) Veränderung von Vegetations-/Biotopstrukturen (Wirkfaktor 2-1) 

Der Wirkfaktor 2-1 umfasst alle vorhabenbedingten Veränderungen der Vegetationsdecke, 

die zu Beschädigungen, einem Verlust oder zu neuen Vegetations- bzw. Habitatverhältnis-

sen führen. Es sind in erster Linie baubedingte Wirkungen im Zuge der Baustellenfreima-
chung und der eigentlichen Bautätigkeiten im Bereich des Arbeitsstreifens, der Zuwegun-

gen und BE-Flächen relevant, die sowohl von der offenen als auch der geschlossenen Bau-

weise ausgehen.  
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Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich baubedingt 

durch die Baustellenfreimachungen auf Zuwegungen sowie dem Arbeitsstreifen bzw. den 

BE-Flächen zunächst ein weitgehender Verlust und nach Abschluss der Bauarbeiten eine 
Veränderung der Habitatstruktur bzw. -qualität. Für die meisten Arten kommt es zu einem 

temporären Lebensraumverlust, dessen Dauer abhängig von der Regenerationszeit der be-

troffenen Biotope sowie ggf. unterstützender Maßnahmen ist. Für Biotope mit langen Re-
generationszeiten wie beispielsweise Moore sind die Auswirkungen des Wirkfaktors als 

dauerhaft einzustufen. Bei Gehölzbiotopen kommt es bei der offenen Kabellegung zu einer 

grundsätzlichen Veränderung des Lebensraums, da tiefwurzelnde Gehölze im Schutzstrei-
fen nicht zugelassen sind. Weiterhin ist im Falle von neuen oder erweiterten Waldschneisen 

mit einer Veränderung der Lebensraumqualität durch Änderungen des Waldklimas sowie 

erhöhter Waldbruch-/ Windwurfgefahr zu rechnen. Die Reichweite der Windwurfgefahr wird 
mit bis zu 40 m vom Arbeitsstreifen angenommen. Indirekte Auswirkungen auf Biotope 

durch Veränderungen des Bodens, des Bodenwasserhaushalts oder durch Wärmeemissi-

onen des Erdkabels werden bei den jeweiligen Wirkfaktoren beschrieben (Wirkfaktoren 3-

1, 3-3, 3-5).  

Klima/ Luft 

Für die Schutzgüter Klima/ Luft können Beeinträchtigungen entstehen, sofern in Gehölzbi-

otope eingegriffen wird, die wichtige Funktionen zur (lokalen) Klimaregulation oder zur Luft-

qualität sowie zur CO2-Speicherfunktion einnehmen. 

Durch die Schaffung von Waldschneisen können bei der offenen Bauweise kleinklimatische 
Veränderungen in angrenzenden Waldbereichen hervorgerufen werden, da in den Rand-

bereichen des Waldes u. a. der Lichteinfall und die Luftbewegung zunimmt, während die 

Luftfeuchte insgesamt verringert wird. Dies kann zur Veränderung der Artenzusammenset-
zung in diesen Bereichen führen. Betroffen von dieser Wirkung sind die an die Schneise 

angrenzenden Waldbereiche in einer Tiefe, die etwa der doppelten Bestandshöhe ent-

spricht. Für die geschlossene Bauweise sind keine Auswirkungen zu erwarten, da im Be-

reich des Kabels aufgrund der tieferen Lage kein Schutzstreifen benötigt wird. 

Landschaft 

Temporäre Auswirkungen durch die Anlage von BE-Flächen, Zuwegungen und den Arbeits-

streifen und den damit einhergehenden Abschub der Vegetationsdecke im Offenland wer-

den als nicht relevant eingestuft. Dauerhafte Veränderungen des Landschaftsbildes und 
der Kulturlandschaft und eine damit einhergehende Beeinträchtigung der Erholungseig-

nung ist in erster Linie bei einer offenen Bauweise in Wäldern durch den Schutzstreifen 

möglich (Schneisenbildung), da sich hierdurch das Erscheinungsbild von geschlossenen 
Gehölzbeständen verändern kann und neue Sichtbeziehungen entstehen können. Für die 

geschlossene Bauweise können sich hier lediglich in ausgedehnten Waldflächen Verände-

rungen der Sichtbeziehungen durch Gehölzentfernungen ergeben, wenn eine vollständige 
Unterbohrung nicht möglich ist und eine (oder mehrere) weitere Start- und Zielgruben im 
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wiederum in Wechselwirkung mit den Schutzgütern Menschen, insbesondere die mensch-

liche Gesundheit sowie Landschaft stehen kann.  

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Werden Wege und Straßen für Bautätigkeiten in Anspruch genommen oder in offener Bau-

weise gequert, kann es temporär zu einer Unterbrechung von Wege- und Straßenbezie-
hungen und somit zu temporären Einschränkungen der Zugänglichkeit von Flächen kom-

men. Dies kann auch Auswirkungen auf die landwirtschaftliche Nutzbarkeit haben. Über 

Umleitungen wird die Durchgängigkeit des Verkehrsnetzes sichergestellt. Nach Fertigstel-
lung der jeweiligen Bauabschnitte sind die betroffenen Infrastrukturen wieder vollumfänglich 

nutzbar. 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Während der Bauphase kann es bei der offenen Bauweise im Bereich des Arbeitsstreifens 

und der Zufahrten zu Barriereeffekten zwischen (Teil-)Lebensräumen und zur Störung von 
Austausch- und Wechselbeziehungen kommen. Nach Beendigung der Bautätigkeiten sind 

die entsprechenden Bereiche in Abhängigkeit der betroffenen Ausgangsbiotope sowie ihrer 

Regenerierbarkeit wieder nutzbar. Somit sind Barrierewirkungen in sich langsam regene-
rierenden Waldbiotopen vor allem angesichts der betriebsbedingten Freihaltung des 

Schutzstreifens als dauerhaft einzustufen. Betroffen von Barriereeffekten sind Arten mit 

sehr geringer Mobilität oder enger Bindung an Gehölzbiotope. Weiterhin können sich für 
aquatisch lebende Arten bei offenen Gewässerquerungen aufgrund der erforderlichen Ein-

stauung temporäre Auswirkungen von Wanderbeziehungen ergeben.  

Landschaft 

Bei Querungen von Wegen und Straßen in offener Bauweise kann es für die Zeit der Bau-

tätigkeiten zu einer Unterbrechung von Wege- und Wanderbeziehungen kommen, die die 
Erholungsfunktion der Landschaft temporär einschränken kann. Nach Fertigstellung der je-

weiligen Bauabschnitte sind die betroffenen Infrastrukturen allerdings wieder vollumfänglich 

nutzbar. 

3.2.4.2 Fallenwirkung/ Individuenverluste (Wirkfaktor 4-1) 

Eine baubedingte Fallenwirkung für Tiere mit einhergehenden Individuenverlusten kann 

durch das Hineinfallen in den offenen Kabelgraben oder in Baugruben der geschlossenen 

Bauweise entstehen. Der Wirkfaktor umfasst zudem Individuenverluste, die infolge der bau-
zeitlichen Tätigkeiten (Baustellenfreimachung und -verkehr, Aushub des Kabelgrabens 

etc.) entstehen. Der Wirkfaktor ist lediglich für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biolo-

gische Vielfalt relevant. Wechselwirkungen zu anderen Schutzgütern können daher ausge-

schlossen werden. 

Der Wirkraum für die baubedingte Fallenwirkung umfasst den Kabelgraben (offene Bau-

weise) sowie Baugruben (geschlossene Bauweise). 
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Für baubedingte Individuenverluste lassen sich der gesamte Arbeitsstreifen und ggf. au-

ßerhalb des Arbeitsstreifens befindliche BE-Flächen sowie Zufahrten als Wirkraum abgren-

zen. 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Innerhalb des Schutzgutes besteht für an den Boden gebundene Tiere, vor allem für solche 
mit einem ausgeprägten Wanderverhalten, die Gefahr, in den offenstehenden Kabelgraben 

oder in Baugruben zu fallen. Hierdurch besteht einmal die Gefahr der Verletzung durch den 

Sturz oder aber des Ertrinkens in Gruben mit hoch anstehendem Wasser, verbunden mit 

einer erhöhten Prädationsrate. 

3.2.5 Nichtstoffliche Einwirkungen (Wirkfaktorengruppe 5) 

3.2.5.1 Akustische Reize (Wirkfaktor 5-1) 

Unter diesem Wirkfaktor werden alle akustischen Emissionen gefasst, die während des 
Baus der Erdkabelleitung entstehen können. Hierzu zählen baubedingte Geräuschemissi-

onen durch Baufahrzeuge und -maschinen (Baggerarbeiten, Bohrungen, Fräsungen), die 

für die offene sowie die geschlossene Bauweise eingesetzt werden. Die Geräuschemissio-
nen sind pro Bauabschnitt in der Regel auf einige Wochen und in Einzelfällen auf bis zu auf 

mehrere Monate beschränkt. Da bei der offenen Bauweise an einem Bauabschnitt kein 

dauerhafter Baubetrieb herrscht, sondern auch Phasen von Lärmpausen auftreten, ist nicht 
mit dem Auftreten von Dauerlärm zu rechnen. Aufgrund der insgesamt geringen Quellpegel 

können direkte physische Schädigungen durch Schall ausgeschlossen werden. Von episo-

dischen Schallereignissen ausgehende Störungen sind i. d. R. nicht von anderen Störwir-
kungen zu trennen, insbesondere nicht durch optische Veränderungen/ Bewegungen. Sie 

werden deshalb mit dem Wirkfaktor 5-2 zusammengefasst. 

Lediglich im Rahmen der geschlossenen Bauweise kann z. B. bei längeren Bohrungen 

Dauerlärm auftreten. Konkrete Wirkräume können allerdings erst bei Kenntnis der Fein-
trasse im Zuge der für die Unterlagen nach § 21 NABEG zu erstellenden immissionsschutz-

rechtlichen Betrachtungen ermittelt werden. Dabei sind mögliche Schallminderungsmaß-

nahmen zu berücksichtigen. 

Der maximale Wirkraum des Wirkfaktors orientiert sich an der Empfindlichkeit der im Un-
tersuchungsraum vorkommenden Funktionen der jeweiligen Schutzgüter sowie bestimmter 

gesetzlich vorgegebener Schallpegelrichtwerte/ Immissionsrichtwerte (für das Schutzgut 

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit beispielsweise die AVV Baulärm).  

Für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich aufgrund der 
unterschiedlichen Empfindlichkeiten der jeweiligen Artengruppen unterschiedliche Wirkwei-

ten. Die Artengruppe der Vögel stellt für das Schutzgut die empfindlichste Gruppe dar, für 

die der weiteste Wirkraum relevant ist.  















Antrag auf Planfeststellungsbeschluss A100_ArgeSL_P19_V4_C2_GEN_1000 
Planfeststellungsabschnitt C2 23.12.2020 
 

ARGE SuedLink 2019 129 | 322 
A100_ArgeSL_P19_V4_C2_GEN_1000_Antrag P19.docx  © ArgeSL19 - 2020 

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern Wasser sowie Tiere, Pflanzen 

und die biologische Vielfalt kann es im Zuge der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

auch zu Auswirkungen auf aquatische Tiere und Pflanzen kommen. 

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit 

Staubemissionen sind während der Bauphase lediglich in geringerem Umfang zu erwarten. 
Bodenarbeiten bzw. Tiefbaumaßnahmen werden nur temporär durchgeführt, so dass ge-

sundheitliche Auswirkungen ausgeschlossen werden können. 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Wie bereits im Rahmen der schutzgutübergreifenden Beschreibung des Wirkfaktors be-

schrieben, können Sedimentfahnen durch die Aufbereitung des Wassers vor Einleitung in 
Oberflächengewässer ausgeschlossen werden. Mögliche Staubentwicklungen, die zu 

Nähr- und Schadstoffeinträgen oder nachhaltigen Schädigungen von Lebensräumen und 

Individuen durch eine Überdeckung sich absetzender Staubpartikel führen können, sind 
nicht zu erwarten. Für das Schutzgut ist der Wirkfaktor folglich nicht weitergehend zu be-

rücksichtigen. 

Wasser  

Für das Schutzgut Wasser gelten die o. g. allgemein beschriebenen Aussagen.  

Landschaft  

Staubentwicklungen können prinzipiell zu einer Minderung der Erholungseignung der Land-

schaft führen. Bodenarbeiten finden in der Regel nur punktuell an den jeweiligen Bauab-
schnitten für einige Wochen statt. Aufgrund der Lagerung des Bodenaushubs innerhalb des 

Arbeitsstreifens sind zudem keine größeren Bodenbewegungen notwendig, so dass Aus-

wirkungen durch den Wirkfaktor für das Schutzgut eher eine untergeordnete Rolle spielen. 

3.2.7 Elektrische und magnetische Felder (Wirkfaktorengruppe 7) 

3.2.7.1 Elektrische Felder (Wirkfaktor 7-1) 

Das von der Betriebsspannung erzeugte elektrische Feld wird vom Kabelschirm vollständig 

abgeschirmt und ist als Wirkfaktor daher nicht relevant. 

3.2.7.2 Magnetische Felder (Wirkfaktor 7-1) 

Die Stärke des durch den fließenden Strom erzeugten magnetischen Felds liegt unterhalb 

der gesetzlichen Grenzwerte. Nach den Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-

schutz (LAI)-Hinweisen 2014 beträgt der Bereich, der innerhalb des Einwirkungsbereichs 
von Erdkabeln für die Beurteilung der Einhaltung der Grenzwerte der 26. BImSchV zu be-

trachten ist, etwa 1 m. Zum Nachweis der tatsächlichen Immissionen bzw. der Einhaltung 

der Grenzwerte werden die Ergebnisse der Unterlage Immissionsschutzrechtliche Betrach-

tung der § 21 NABEG-Unterlagen hinzugezogen. 
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Schutzgut Landschaft 

Für das Schutzgut Landschaft sind in erster Linie Wirkfaktoren relevant, die mit einer Ver-

änderung von Sichtbeziehungen einhergehen oder durch z. B. akustische Reize die Erho-

lungsfunktion beeinträchtigen können. Angesichts der für das Schutzgut Menschen, insbe-
sondere die menschliche Gesundheit geltenden Wirkräume wird auch für das Schutzgut 

Landschaft ein Untersuchungsraum von 500 m beidseits des Trassenvorschlags und der 

Alternativen sowie aller neuanzulegenden und auszubauenden Zuwegungen, die über die-

sen Untersuchungsraum hinausgehen, ausgewiesen. 

Schutzgüter Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

Für das Schutzgut sind zum einen Wirkfaktoren mit Eingriffen in den Boden relevant, da sie 

negative Auswirkungen auf Bodendenkmale haben können. Die ebenfalls unter dem 

Schutzgut gefassten oberirdischen Baudenkmale weisen neben dem Risiko einer Überbau-
ung eine Empfindlichkeit gegenüber sichtverändernden Wirkungen in ihrer Umgebung 

durch oberirdische Anlagen oder Waldschneisen auf. Daher wird grundsätzlich ein Unter-

suchungsraum von 500 m beidseits des Trassenvorschlags und der Alternativen sowie aller 
neuanzulegenden und auszubauenden Zuwegungen, die über diesen Untersuchungsraum 

hinausgehen, festgelegt, der auf Planfeststellungsebene in Abhängigkeit des länderspezi-

fisch festgelegten Umgebungsschutzes angepasst werden kann. 

Tabelle 9: Festlegung der schutzgutspezifischen maximalen Untersuchungsräume 

Schutzgut Puffer links und rechts des Trassenvor-
schlags und Alternativen* 

Menschen, insbesondere die menschliche 

Gesundheit 
500 m 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

(vgl. Angaben des Kartierkonzeptes) 

Tiere max. 500 m ** 

Biotope max. 100 m 

Boden 100 m 

Fläche 50 m 

Wasser 100 m 

Klima und Luft 50 m 

Landschaft 500 m 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 
abhängig vom Umgebungsschutz\ grund-

sätzlich bis zu 500 m 

* Abhängig von den Wirkfaktoren können die einzelnen Untersuchungsräume auch kleiner ausfallen 

** In Abhängigkeit der Empfindlichkeit der Arten(gruppen) sowie ihrer Aktionsräume werden die Untersuchungsräume 
arten(gruppen)spezifisch festgelegt (vgl. Kartierkonzept unter Kapitel 4.2) 
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Die Wechselwirkungen zwischen der lebendigen Umwelt (Menschen, Tiere, Pflanzen) und 

den übrigen Umweltfaktoren (Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, kulturelles 

Erbe und sonstige Sachgüter) werden geprüft und dargestellt, um eine fachübergreifende 
Gesamtschau möglicher Konfliktbeziehungen zwischen Projekt und Umwelt abzubilden, die 

die Vernetzungswirkungen zwischen den betroffenen Umweltfaktoren einbezieht. Auch die 

bereits in Kapitel 3 dargestellte Wirkfaktoren-Tabelle verdeutlicht, dass Wirkfaktoren nicht 

alleinig auf nur ein Schutzgut wirken, sondern i. d. R. mehrfach relevant sind. 

Die für die Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens relevanten Wechselwirkun-

gen werden bei den jeweils beteiligten Schutzgütern berücksichtigt und dort beschrieben. 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden die maßgeblich beeinflussten Wechselwirkungen 

zusammenfassend dargestellt (vgl. auch Unterlage IV.1 der Unterlagen nach § 8 NABEG). 

4.1.11 Ergebnisse der Natura 2000-Prüfungen 

Die Ergebnisse der Natura 2000-Prüfungen werden im Rahmen des UVP-Berichts zusam-

menfassend dargestellt und beurteilt. 

4.1.12 Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags 

Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfungen werden im Rahmen des UVP-Be-

richts zusammenfassend dargestellt und beurteilt. 
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Die folgenden Flächenkategorien werden von der Kartierung ausgenommen: 

 Bebaute Bereiche, Golfplätze, Campingplätze (abgesehen von einem ca. 100 m breiten 

Randstreifen, der mit kartiert wird, auf der Grundlage der Darstellung in der DTK10), 

 Militärflächen. 

Dabei sind die folgenden Bereiche nicht den Ausschlussflächen zuzuordnen: 

 Gewässerquerungen,  

 Kreis-, Landes-, Bundesstraßen und Bahnlinien. 

Die Biotoptypenkartierung wird gemäß den Vorgaben der Länder-Kartierschlüssel durchge-
führt (LWF 1996, KV Hessen 2018, TLUG 2018). Der Kartiermaßstab wird in Übereinstim-

mung mit den Kartieranleitungen der Bundesländer und in Abstimmung mit der BNetzA auf 

1:5.000 festgelegt. Die Ansprache und Bewertung der Biotoptypen erfolgen nach den ein-
schlägigen Regelwerken (TMLNU 1999, Thüringenforst 2003, TMLNU 2005, TLUG 2016, 

KV Hessen 2018, HLNUG 2019a-b). Dieses gilt auch für die Zuordnung des Status als 

gesetzlich geschützter Biotoptyp und der FFH-Lebensraumtypen. 

4.2.5 Abschichtung der zu kartierenden Arten 

Im Vorfeld der Kartierungen wurde eine Abschichtung der Flora- und Fauna-Arten der An-

hänge II und IV der FFH-Richtlinie vorgenommen. Diese erfolgte zunächst über die Ver-

breitungsgebiete der jeweiligen Arten und anschließend über die Betroffenheit potenzieller 

Habitatflächen im fTK.  

Eine vollständige Auflistung in Frage kommender Arten sowie die Gründe für die Abschich-

tung ist in tabellarischer Form in Anhang 5.5 jeweils für die Arten der Flora und der Fauna 

dargestellt. Im Planfeststellungsabschnitt zu kartierende Arten werden in den folgenden Ka-

piteln aufgeführt.  

Resultierend aus der Abschichtung finden im Kartierbereich von C2 im Hinblick auf die 

Fauna aufgrund der Verbreitung der Arten bzw. mangels betroffener Habitatflächen keine 

Kartierungen für einige Arten der Gruppen Tag- und Nachtfalter, (xylobionte) Käfer, Libellen 
und Weichtiere statt. Hinsichtlich der Flora wurden im Abschnitt C2 ebenfalls einige Arten 

aufgrund mangelnder potenzieller Habitatflächen bzw. aufgrund der Verbreitung abge-

schichtet. 

4.2.6 Floristische Kartierungen 

Von den insgesamt 28 Pflanzenarten des Anhangs IV FFH-RL können folgende zwei Arten 

auf dem fTK des Abschnitts C2 potenziell vorkommen:  

 Frauenschuh (Cypripedium calceolus) 

 Prächtiger Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 
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Zudem sind von den FFH-Anhang II-Arten Vorkommen von drei Moosarten innerhalb des 

fTK nicht auszuschließen. Insofern werden das Grüne Koboldmoos (Buxbaumia viridis), 

das Grüne Besenmoos (Dicranum viride) und Rogers Kapuzenmoos (Orthotrichum rogeri) 

untersucht. 

Die Erfassung erfolgt durch Begehungen in geeigneten Habitaten in dem geplanten Kabel-

graben plus Arbeitsstreifen von 45 m Breite plus eines beidseitigen Puffers von 10 m Breite. 

4.2.7 Faunistische Kartierungen 

Die methodischen Vorgaben für faunistische Kartierungen basieren auf einschlägigen Wer-
ken (z. B. Albrecht et al. 2014, Südbeck et al. 2005). Nachfolgend werden nur solche Ar-

tengruppen dargestellt, für die in Abschnitt C2 Kartierungen vorgesehen sind. Details zur 

Erfassung der nach derzeitigem Kenntnisstand zu kartierenden Arten/-gruppen werden zu-
sätzlich in Kartiersteckbriefen erläutert (Anlage 3). Eine Übersicht über die Untersuchungs-

räume findet sich in Anlage 4. 

4.2.7.1 Kartierung von Baumhöhlen (artengruppenübergreifend) 

Im Arbeitsstreifen zzgl. eines 100 m Puffers werden Baumhöhlen und -spalten im Rahmen 
einer Begehung in 20 % der relevanten Flächen im Bereich des Trassenvorschlags und der 

Alternativen erfasst. 

4.2.7.2 Brutvögel 

Revierkartierung 

Brutvögel werden auf Probeflächen im fTK erfasst. Die Größe der einzelnen Untersu-
chungsflächen ist von der Ausdehnung der erfassten Habitat-/Biotopkomplexe abhängig; 

als Richtwert gilt ca. 20 % der Gesamtfläche, mindestens jedoch 20 % der für die jeweilige 

Gilde relevanten Habitat-/Biotopkomplexe. 

Horstkartierung, Verhaltensbeobachtung 

Untersucht werden potenziell für Großvögel geeignete Wälder und größere Gehölze sowie 
andere Plattformen, wie Masten o. ä., im Arbeitsstreifen des TV und der Alternativen zzgl. 

beidseitig eines bis zu 500 m breiten Puffers, der von der Stördistanz der empfindlichsten 

zu erwartenden Großvogelart gemäß GASSNER et al. (2010) abhängig ist. 

Je nach Ausprägung der Wälder oder anderer Horstplattformen wird eine Horstkartierung 
inklusive anschließender zweimaliger Besatzkontrolle oder eine Verhaltensbeobachtung in-

klusive Nachsuche zur Identifikation von Horststandorten durchgeführt.  

4.2.7.3 Rastvögel 

Die zu untersuchenden Rastgebiete landesweiter, nationaler oder internationaler Bedeu-
tung werden bei der staatlichen Vogelschutzwarte angefragt sowie aufgrund einer Recher-
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che in Datenbanken und Portalen in Kombination mit einer Analyse von relevanten Land-

schaftsstrukturen und Vogelschutzgebieten ermittelt. Mindestens 18 Erfassungstermine 

sind verteilt auf Herbst, Winter und Frühjahr auf den ermittelten Rastgebieten gemäß ALB-

RECHT et al. (2014) vorgesehen. 

4.2.7.4 Fledermäuse 

Die Erfassungen des Artenspektrums erfolgt durch automatische akustische Erfassung in 

sämtlichen geeigneten Wäldern sowie anderen Habitaten (z. B. Streuobstwiesen), in denen 
natürliche Quartiere vorhanden sein können und die von dem Trassenvorschlag und des-

sen Alternativen inklusive den zu erwartenden Eingriffsbereichen gequert werden. Bei Ver-

dacht auf baumhöhlenbewohnende Fledermausarten erfolgt Netzfang zur Determination 
akustisch schwer bestimmbarer Arten und zur Feststellung des Status im Gebiet. Werden 

dabei reproduktive Weibchen baumhöhlenbewohnender Arten gefangen, werden diese zur 

Quartierfindung telemetriert. 

4.2.7.5 Haselmaus 

Auf 5 % der potenziell geeigneten Habitate im fTK werden Probeflächen von etwa 1 ha 

Größe beprobt. Zusätzlich müssen lineare Strukturen berücksichtigt werden. In den ermit-

telten Probeflächen wird zunächst nach Fraßspuren und Freinestern gesucht. Parallel zu 
den Kartierungen in Wäldern und Gehölzen mit geeignetem Habitatpotenzial erfolgte eine 

Relevanzprüfung, ob Haselmausvorkommen zu erwarten sind. Davon ist abhängig, ob die 

Untersuchungen im Anschluss fortgeführt werden. 

Falls ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann bzw. wenn es noch nicht durch 
die Freinest- und Fraßspurensuche oder andere bestehende Kartierungen in dem Waldge-

biet nachgewiesen werden konnte, werden Nesttubes ab April ausgebracht. Diese werden 

bis November an sechs Terminen kontrolliert. 

4.2.7.6 Wildkatze 

Zunächst erfolgt eine Analyse der bereits vorhandenen sicheren Nachweise, für die keine 

weiteren Untersuchungen notwendig sind. Die weiteren potenziellen Wildkatzenhabitate, 

die vom Trassenvorschlag und dessen Alternativen durchlaufen werden (es wird der zu 
erwartende Eingriffsbereich (Kabelgraben plus Arbeitsstreifen) des Trassenvorschlages 

von ca. 45 m im Bereich der Stammstrecke zu Grunde gelegt), werden mittels Lockstock-

methode untersucht. Dabei werden fünf Lockstöcke pro 100 ha (entspricht einem pro 20 
ha) im Untersuchungsraum (fTK mit i.d.R. 1 km Breite) ausgebracht. Die Lockstöcke wer-

den im Zeitraum Februar/März sechsmal kontrolliert.  

Sichere Vorkommen (< 5 Jahre) gemäß Datenabfrage bei Fachbehörden führen dazu, dass 

keine Untersuchungen mehr durchgeführt werden müssen, die Art wird dann als vorkom-
mend angenommen. Die Kartierungen konzentrieren sich somit auf Bereiche mit potenziel-

len Vorkommen.  
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Über die Ergebnisse der Lockstockkartierungen hinaus fließen die Ergebnisse aus der 

Waldstrukturkartierung bei der weiteren Planung der Trasse ein. Kenntnisse über für die 

Wildkatze geeignete Habitatstrukturen können zu Vermeidungsmaßnahmen (kleinräumige 
Verschiebung der Trasse) oder zu weiteren Kartierungen führen. Von besonderer Bedeu-

tung sind in diesem Zusammenhang Bereiche mit einer hohen Eignung für die Jungenauf-

zucht. 

4.2.7.7 Amphibien 

Es werden zunächst potenziell geeignete Gewässer im Bereich des Trassenvorschlages 

und dessen Alternativen zusammengestellt und hinsichtlich einer möglichen Betroffenheit 

überprüft. Untersuchungen finden nur statt, sofern konkrete Betroffenheiten zu erwarten 
sind, die nicht durch die generelle Vermeidung der Inanspruchnahme der Gewässer, eine 

Unterbohrung oder durch Standardmaßnahmen (Kleintierschutzzaun) vermieden werden 

können.  

Aufgrund der artspezifischen Besonderheiten kommen unterschiedliche Methoden zum 
Einsatz. Neben Sichtbeobachtungen und dem Verhören werden zur Untersuchung der 

Schwanzlurche Reusen und künstliche Verstecke für die Kreuzkröte eingesetzt. Daneben 

werden die Gewässer durch Abkeschern beprobt und bei Bedarf Handfänge durchgeführt. 

Für Winter-/Sommerquartiere außerhalb der Gewässer und Wanderwege wird basierend 
auf den bisherigen Abstimmungen mit den Fachbehörden eine Datenabfrage bei landesweit 

anerkannten lokal kundigen Experten, bei Verbänden sowie UNBs durchgeführt. 

4.2.7.8 Reptilien 

Eine Kartierung erfolgt in potenziell geeigneten Habitaten im Bereich des Trassenvorschla-
ges und der Alternativen (Kabelgraben plus Arbeitsstreifen zzgl. eines Puffers von beidsei-

tig 50 m) bei anzunehmendem Vorkommen von Zauneidechsen mit mind. vier Begehungen 

und bei nicht auszuschließendem Vorkommen von Schlingnattern mit zehn Begehungen 

von festgelegten Transekten und der Kontrolle ausgebrachter künstlicher Verstecke. 

4.2.7.9 Tag- und Nachtfalter 

Untersuchungen der Tagfalter mit Verbreitungsgebiet und potenziell geeigneten Habitaten 

im entsprechenden Abschnitt werden in Abschnitt C2 für den Dunklen Wiesenknopf-Amei-
senbläuling (Maculinea nausithous, FFH-Anhänge II/IV), für den Skabiosen-Scheckenfalter 

(Euphydryas aurinia, FFH-Anhang II) und für den Schwarzgefleckten Bläuling (Maculinea 

arion, FFH-Anhang IV) durchgeführt und erfolgen durch Transektbegehungen in potenziell 
geeigneten Habitaten sowie durch die zusätzliche Suche nach Jungraupengespinsten für 

den Skabiosen-Scheckenfalter.  

Den Erfassungen der Tagfalter in potenziell geeigneten Habitaten der Arten werden die 

artspezifischen Erfassungsstandards und Untersuchungszeiträume gem. Albrecht et al. 
(2014) zugrunde gelegt. Neben den dort definierten artspezifischen Erfassungszeiträumen 
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werden die tatsächlichen Begehungszeiten ggf. durch Einschätzungen der Kartierer auf-

grund spezifischer Ausprägung und Eigenschaften des Untersuchungsraumes angepasst. 

Daneben werden im Rahmen der Begehungen alle anderen angetroffenen, wertgebenden 
Falterarten gem. Steckbrief erfasst. Der Untersuchungsraum umfasst potenzielle Habitate 

entlang des Trassenvorschlags und ggf. der Alternativen (inklusive Kabelgräben und Ar-

beitsstreifen, entspricht 45 m im Bereich der Stammstrecke), plus maximal 50 m-Puffer, 

also in einer Breite von 145 m gesamt. 

Aus der Gruppe der Nachtfalter werden die Arten Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus pro-

serpina, FFH-Anhang IV) und Spanische Flagge (Euplagia quadripunctaria, prioritäre Art 

des FFH-Anhangs II) berücksichtigt. Zur Erfassung von Vorkommen der Spanischen Flagge 
werden Transektkartierungen in potenziellen Habitaten in o.g. Untersuchungsbereich vor-

genommen. 

Bzgl. des Nachtkerzenschwärmers erfolgt zunächst eine Strukturerfassung von Beständen 

der Raupennahrungspflanzen (Nachtkerze und Weidenröschen) im Rahmen der Biotopty-
penkartierung. Auf Basis der Strukturerfassung findet eine Habitatpotenzialanalyse statt. 

Aufgrund der hohen Dynamik der Art bzw. ihrer Lebensräume ist eine tatsächliche Kartie-

rung im Gelände erst kurz vor Planfeststellungsbeschluss sinnvoll. In diesem Fall ist eine 
Kartierung von allen für die Art als relevant identifizierten Eingriffsflächen (Kabelgraben plus 

Arbeitsstreifen auch Zuwegungen etc. zzgl. eines Puffers von beidseitig 50 m) vorgesehen. 

4.2.7.10 Xylobionte Arthropoden 

Auf der Grundlage einer Luftbildauswertung, den Ergebnissen der Waldstruktur- und Bio-
toptypenkartierung sowie anderweitig vorhandener Informationen zu den Waldflächen (z. B. 

ATKIS-Daten) wird eine Auswertung von potenziellen Habitaten der totholz- und mulmbe-

wohnenden Arthropodenarten Hirschkäfer (Lucanus cervus, FFH-Anhang II), Juchtenkä-
fer/Eremit (Osmoderma eremita, FFH-Anhänge II/IV), Scharlachkäfer (Cucujus cinnaberi-

nus, FFH-Anhänge II/IV), Veilchenblauer Wurzelhals-Schnellkäfer (Limoniscus violaceus, 

FFH-Anhänge II/IV) und Stellas Pseudoskorpion (Anthrenochernes stellae, FFH-Anhang II) 

durchgeführt.  

Berücksichtigt werden potenziell geeignete Habitate im Bereich des innerhalb des fTK ge-

legenen Trassenvorschlages und der Alternativen (Kabelgraben plus Arbeitsstreifen zzgl. 

eines Puffers von beidseitig 50 m). 

Dort wird eine Strukturkartierung im unbelaubten Zustand im Zeitraum von November bis 
April durchgeführt. Dabei werden Bäume und Baumstümpfe, welche ggf. im Rahmen der 

Brutbaumuntersuchungen weiter betrachtet werden müssen, markiert und verortet (GPS). 

Diese Brutstätten werden bei Lage innerhalb des Eingriffsbereichs (Trassenbezug) gemäß 
artspezifischen Untersuchungszeiträumen beginnend ab dem folgenden Mai auf Vorkom-

men untersucht. 
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o Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensationsmaßnah-

men 

o Maßnahmenblätter 

o Karten, i. d. R.: 

�ƒ Bestands- und Konfliktkarte (ggf. Ergänzung der Bestandskarte im 

Hinblick auf den Artenbestand) 

�ƒ Maßnahmenplan mit Darstellung der landschaftspflegerischen Maß-

nahmen 

�ƒ Die Kartendarstellung erfolgt nach dem "Musterlegendenkatalog für 

Landschaftspflegerische Begleitpläne (LBP), Teil: Bestand- und Kon-

fliktplan (Stand: 06.06.2019; erstellt durch das Referat 813 der 

BNetzA in Zusammenarbeit mit der Planungsgruppe Umwelt)" 
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2. die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken verpflichtet wer-

den, 

a) bestimmte auf das Grundstück bezogene Handlungen vorzunehmen, ins-

besondere die Grundstücke nur in bestimmter Weise zu nutzen, 

b) Aufzeichnungen über die Bewirtschaftung der Grundstücke anzufertigen, 

aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen, 

c) bestimmte Maßnahmen zu dulden, insbesondere die Beobachtung des 

Gewässers und des Bodens, die Überwachung von Schutzbestimmun-
gen, die Errichtung von Zäunen sowie Kennzeichnungen, Bepflanzungen 

und Aufforstungen, 

3. Begünstigte verpflichtet werden, die nach Nummer 2 Buchstabe c zu dulden-

den Maßnahmen vorzunehmen. 

Die zuständige Behörde kann von Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- 

und Handlungspflichten nach Satz 1 eine Befreiung erteilen, wenn der Schutz-
zweck nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemein-

heit dies erfordern. Sie hat eine Befreiung zu erteilen, soweit dies zur Vermeidung 

unzumutbarer Beschränkungen des Eigentums erforderlich ist und hierdurch der 

Schutzzweck nicht gefährdet wird. 

(2) In einem als Wasserschutzgebiet vorgesehenen Gebiet können vorläufige Anordnun-

gen nach Absatz 1 getroffen werden, wenn andernfalls der mit der Festsetzung des Was-

serschutzgebiets verfolgte Zweck gefährdet wäre. Die vorläufige Anordnung tritt mit dem 
Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 51 Absatz 1 außer Kraft, spätestens nach Ablauf 

von drei Jahren. Wenn besondere Umstände es erfordern, kann die Frist um höchstens ein 

weiteres Jahr verlängert werden. Die vorläufige Anordnung ist vor Ablauf der Frist nach 
Satz 2 oder Satz 3 außer Kraft zu setzen, sobald und soweit die Voraussetzungen für ihren 

Erlass weggefallen sind. 

(3) Behördliche Entscheidungen nach Absatz 1 können auch außerhalb eines Wasser-

schutzgebiets getroffen werden, wenn andernfalls der mit der Festsetzung des Wasser-

schutzgebiets verfolgte Zweck gefährdet wäre. 

(4) Soweit eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, auch in 

Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 3, das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese 

Beschränkung nicht durch eine Befreiung nach Absatz 1 Satz 3 oder andere Maßnahmen 

vermieden oder ausgeglichen werden kann, ist eine Entschädigung zu leisten. 

(5) Setzt eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, auch in Ver-

bindung mit Absatz 2 oder Absatz 3, erhöhte Anforderungen fest, die die ordnungsgemäße 

land- oder forstwirtschaftliche Nutzung eines Grundstücks einschränken, so ist für die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich zu leisten, 

soweit nicht eine Entschädigungspflicht nach Absatz 4 besteht. 
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5 ANHÄNGE/ ANLAGEN 

5.1 Steckbriefe Trassenvorschlag 

Die Lage der Segmente im Planfeststellungsabschnitt ist im entsprechenden Übersichts-

plan (Anlage 1.2) dargestellt.  

Die Lage des Planfeststellungsabschnitts im Gesamtprojekt ist in der Übersichtskarte (An-

lage 1.1) dargestellt. 

Auf den nachfolgenden Textkarten wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Dar-
stellung einer vollumfänglichen Legende verzichtet. Daher ist folgende Legende zum Ver-

ständnis der Textkarten heranzuziehen: 
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Abbildung 20: Legende (Seite 1/2) 
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Abbildung 21: Legende (Seite 2/2) 
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gibt. Im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen können sich jedoch auf 

Grundlage der dann vorliegenden detaillierten Datenbasis Alternativen ergeben. 
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5.1.1 Trassenvorschlag Segment 029 

Vorhaben: V4 

Planfeststellungsabschnitt:  C2 

Länge des Planfeststellungsabschnitts: 65,2 km 

Beginn bei Abschnitts-km: km 0,0 

Länge Trassenvorschlagsegment (TVS): 7,8 km 

Stammstreckenabschnitt: ja 
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5.1.2 Trassenvorschlag Segment 030 

Vorhaben: V4 

Planfeststellungsabschnitt:  C2 

Länge des Planfeststellungsabschnitts: 65,2 km 

Beginn bei Abschnitts-km: km 7,8 

Länge Trassenvorschlagsegment (TVS): 13,0 km 

Stammstreckenabschnitt: ja 

 

 










































































































































































